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Notrufe
Polizei ...............................................................................................  1 10
Feuerwehr .........................................................................................  1 12
Rettungsdienst .................................................................................  1 12

Wichtige Telefonnummern
Polizeirevier BLK, Naumburg ..........................................0 34 45 / 24 50
Polizeistation BLK, Nebra (U.) .........................................03 44 61/ 69-0
Leitstelle BLK, Amt für Brand- und 
Katastrophenschutz, Rettungswesen .........................0 34 45 / 7 52 90
Wolfkompetenzzentrum ............................ 03 93 90 / 6-480, -481, -482
.......................................................................................... 0162/3133949
SRH Klinikum BLK, Naumburg ...........................................03445/210-0
MITNETZ STROM – Störungsrufnummer ..................... 0800/2305070
MITNETZ GAS – Störungsrufnummer ........................... 0800/2200922
Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne
Gewerbegebiet Kiesgrube 2, 06632 Freyburg ............03 44 64 / 6 61-0
Zweckverband Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt
Gewerbegebiet Görschen ............................................03 44 45 / 22 3-0
Amtsgericht Naumburg und Grundbuchamt ...................0 34 45 / 28-0
Unterhaltungsverband „Untere Unstrut“ ...................03 44 61 / 5 58 18
uhv_untere-unstrut@t-online.de

Erreichbarkeit Regionalbereichsbeamten
Sprechzeit nach telefonischer Vereinbarung

Polizeirevier Burgenlandkreis
Regionalbereich Unstruttal
Hinter der Kirche 2, 06632 Freyburg (Unstrut)
Tel.: 03 44 64 / 35 58 90
E-Mail: rbb-unstruttal@polizei.sachsen-anhalt.de

*Änderungen vorbehalten

Amtsblatt der Verbandgemeinde Unstruttal
Redaktion: Sandra Fuchs
Telefon: 03 44 64 / 3 00 10
Fax: 03 44 64 / 3 00 60
E-Mail: s.fuchs@verbgem-unstruttal.de

Der Redaktionsschluss für die
Ausgabe 04/2023 (28.04.2023)

ist Freitag, der 17.04.2023.
Sollten Sie mal kein Amtsblatt erhalten haben,

melden Sie sich bitte bei uns. Danke!

IHRE ANSPRECHPARTNER IN STÄDTEN UND GEMEINDEN

VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Sitz Freyburg (Unstrut)

Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)
Sprechzeiten:
dienstags 09:00-12:00 Uhr u. 13:00-18:00 Uhr
donnerstags 09:00-12:00 Uhr u. 13:00-16:00 Uhr
freitags 09:00-12:00 Uhr

Telefonverzeichnis
VerbGem Unstruttal Zentrale .. 03 44 64 / 3 00-0
Fax .......................................... 03 44 64 / 3 00-60
Bereitschaftsdienst außerhalb 
der Dienstzeiten .................... 01 77 / 3 39 06 25
Verbandsgemeindebürger-
meisterin ................................ 03 44 64 / 3 00-20

Hauptamt ............................... 03 44 64 / 3 00-21
Poststelle/Zentrale ............... 03 44 64 / 3 00-20
Öffentlichkeitsarbeit und 
Wirtschaftsförderung ........... 03 44 64 / 3 00-23
Sportamt ................................ 03 44 64 / 3 00-26

Ordnungsamt......................... 03 44 64 / 3 00-31
Einwohnermeldeamt ............. 03 44 64 / 3 00-33 
Friedhofsamt ......................... 03 44 64 / 3 00-37
Sondernutzungen .................. 03 44 64 / 3 00-36
Standesamt ........................... 03 44 64 / 3 00-34
Fundbüro................................ 03 44 64 / 3 00-38

Sicherheit/Ordnung/Verkehr 03 44 64 / 3 00-32
Gewerbeamt .......................... 03 44 64 / 3 00-30
Brandschutz .......................... 03 44 64 / 3 00-35
Finanzverwaltung .................. 03 44 64 / 3 00-41
Grundsteuern/ 
Hundeanmeldungen ............. 03 44 64 / 3 00-45
Kasse ..................................... 03 44 64 / 3 00-42
Elternbeiträge ........................ 03 44 64 / 3 00 44
Gewerbesteuer ...................... 03 44 64 / 3 00 48

Bauverwaltung ...................... 03 44 64 / 3 00-61
Bauanträge/Vorkaufsrecht ... 03 44 64 / 3 00-54
Bauplanung/Stadtsanierung 03 44 64 / 3 00-55
Dorferneuerung/Hochbau .... 03 44 64 / 3 00-59
Vermessung/Kataster .......... 03 44 64 / 3 00-16
Straßenausbau- und 
Erschließungsbeiträge. ......... 03 44 64 / 3 00-56
Liegenschaften ...................... 03 44 64 / 3 00-16
Tiefbau ................................... 03 44 64 / 3 00-52
Grünflächen/Bauhöfe ........... 03 44 64 / 3 00-53

Schiedsstelle Verbandsgemeinde Unstruttal
Rathaus Nebra (Unstrut),
Promenade 13, 06642 Nebra (Unstrut)
Mail:  .....schiedsstelle@verbgem-unstruttal.de
Sprechzeiten:      jeder 2. Montag im Monat

17:00 – 19:00 Uhr

Einwohnermeldeamt Nebra (Unstrut)
Rathaus, Promenade 13, 06642 Nebra (Unstrut)
Telefonnummer ..................... 03 44 61 / 2 56 76
Sprechzeiten: Dienstag 10:00 – 12:00/

14:00 – 17:00 Uhr

E-Mail-Adressen der Ämter

Verbandsgemeindebürgermeisterin:
buergermeisterin@verbgem-unstruttal.de

Hauptamt:
hauptamt@verbgem-unstruttal.de

Ordnungsamt:
ordnungsamt@verbgem-unstruttal.de

Finanzverwaltung:
finanzen@verbgem-unstruttal.de

Bauverwaltungsamt:
bauamt@verbgem-unstruttal.de

LESER-SERVICE
Telefon: 0345 565 5454 Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr, Sa. 7 – 12 Uhr
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Impressum
Bürgerzeitung für die Verbandsgemeine Unstruttal mit den Mitgliedsgemeinden Balgstädt mit 
den Ortsteilen Balgstädt, Burkersroda, Dietrichsroda, Größnitz, Hirschroda und Städten; Stadt 
Freyburg (Unstrut) mit den Ortsteilen Freyburg (Unstrut), Dobichau, Nißmitz, Pödelist, Schle-
beroda, Weischütz, Zeuchfeld und Zscheiplitz; Gleina mit den Ortsteilen Gleina, Baumersroda, 
Ebersroda und Müncheroda; Goseck mit den Ortsteilen Goseck und Markröhlitz; Karsdorf mit den 
Ortsteilen Karsdorf, Wennungen und Wetzendorf; Stadt Laucha a. d. Unstrut mit den Ortsteilen 
Laucha a. d. Unstrut, Burgscheidungen, Dorndorf, Kirchscheidungen, Plößnitz und Tröbsdorf; 
Stadt Nebra (Unstrut) mit den Ortsteilen Nebra (Unstrut), Großwangen, Kleinwangen und 
Reinsdorf wird an alle zustellbaren Haushalte der Verbandsgemeinde Unstruttal verteilt.
Erscheinungsweise: monatlich
Verantwortlich für den amtlichen Teil: VerbGem Unstruttal
Verlag: Zeitungsverlag Naumburg Nebra GmbH & Co.KG
Salzstraße 8, 06618 Naumburg
Telefon: 0 34 45 – 2 30 78 37, Fax: 0 34 45 – 2 30 78 39
Regional-Verlagsleiter: Olaf Döring
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Olaf Döring – erreichbar unter der Verlagsanschrift
Satz und Layout: prePress Media Mitteldeutschland GmbH
Verlagsstraße 1, 39179 Barleben
Druck: MZ Druckereigesellschaft mbH
Fiete-Schulze-Straße 3, 06116 Halle
Verteilung: MZ-Servicegesellschaft Süd GmbH
Hallesche Straße 1, 06686 Lützen OT Zorbau, www.mzz-logistik.de

Notdienst – Ärzte

Dienstgebiet Unstruttal – Bad Bibra
Dienstgebiet Naumburg (Saale)

Sie haben außerhalb der Praxisöffnungszeiten 
gesundheitliche Beschwerden, aber die Behand-
lung kann aus medizinischen Gründen nicht 
bis zum nächsten (Werk-)Tag aufgeschoben 
werden? Dann wählen Sie die bundesweite und 
kostenlose 

zentrale Rufnummer: 116 117

für den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kas-
senärztlichen Vereinigung. Über diese kos-
tenfreie Nummer werden Sie direkt mit einer 
Leitstelle, einer Bereitschaftsdienstpraxis oder 
einem Arzt in Ihrer Nähe verbunden.

Dienstgebiet Weißenfels

Für folgende Orte der VerbGem Unstruttal:
Goseck mit OT Markröhlitz
Der kassenärztliche Hausbesuchsdienst ist zu 
folgenden Dienstzeiten
Mo., Di., Do.: 19:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Mi., Fr.: 14:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Sa., So. und alle Feiertage 07:00 Uhr bis Folge-
tag 07:00 Uhr
unter der zentralen Rufnummer: 116 117 zu 
erreichen.
Eine Notfallsprechstunde findet in der Asklepios 
Klinik, Naumburger Straße 76 in Weißenfels Mi., Sa., 
So. und feiertags zu folgenden Dienstzeiten statt.
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sonnabend, Sonntag und feiertags: 09:00 Uhr 
bis 11:30 Uhr und 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Bereitschaftsdienste

Wohnungsbaugesellschaften / Wohnungsge-
nossenschaften / Grundstücksverwaltungen 
für dringende Havariefälle bzw. Hausverwalter 

Freyburger Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Sektkellereistraße 2, 06632 Freyburg
......................................... Tel. 03 44 64 / 2 86 70
......................Notruf Havarie: 01 71 / 5 47 60 50

Karsdorfer Wohnungsbau GmbH
von Montag bis Freitag zu erreichen unter
......................................... Tel. 03 44 61 / 5 52 84
an den Wochenenden
und Havarie .................... Tel. 03 44 61 / 5 58 92

Wohnungsgenossenschaft „Frieden“ Nebra e.G.
Geschäftsstelle  ....................Tel.034461/24270

Nebraer Wohnungsgesellschaft mbH
von Montag bis Freitag erreichbar
unter .......................................Tel.034461/22083 
Von Freitag 12:30 Uhr bis Montag 07:00 Uhr ist 
nur bei dringenden Havariefällen ausschließ-
lich Tel.034461/24570 anzuwählen.

Stadt Nebra (Unstrut) OT Reinsdorf
Böckeler, Goetheweg 3, 
06618 Naumburg ............. Tel. 0 34 45 / 70 86-0 

Gemeinde Goseck und Gleina 
R.Cholewa, Weimarer Str. 17, 
06618 Naumburg ........... Tel. 0 34 45 / 70 10 57

Wasser- und Abwasserverband
Saale-Unstrut-Finne
Gewerbegebiet Kiesgrube 2,
06632 Freyburg (Unstrut)
Bereitschaftsdienst / Störmeldung:
Trinkwasser:..................... Tel. 03 44 64 / 6 61-0
Abwasser:
Bereich Freyburg: .............. Tel. 03 44 64 / 66 10
Bereich Nebra: ................ Tel. 03 44 61 / 5 52 50
Bereich
Laucha – Bad Bibra ........ Tel. 03 44 62 / 2 16 58

Trinkwasser Goseck ...... Tel. 01 71 / 1 76 90 10

envia Mitteldeutsche Energie AG
Entstörertelefon: ............. Tel. 0800 / 2 30 50 70

MITGAS ........................... Tel. 0800 / 2 20 09 22

Frauennotruf ................... Tel. 0800 / 0 11 60 16

Frauenhaus Zeitz ........... Tel. 01 60 / 6 48 49 13

Tierheim Freyburg e.V.
Am Ententeich 3b
06632 Freyburg (Unstrut)
täglich 10.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 – 14.00 Uhr
....................................... Tel. 01 52 / 24 49 69 48

Apotheken

Notdienst der Apotheken 
(bundesweit) .......................... 0800 / 0 02 28 33

Freyburg
Elisabeth-Apotheke ............... 03 44 64 / 2 90 04
Oberstraße 54, 06632 Freyburg (Unstrut)

Karsdorf
Unstrut-Apotheke .................. 03 44 61 / 5 70 11
Straße der Befreiung 1a, 06638 Karsdorf 
OT Wetzendorf

Laucha
Löwen-Apotheke ................... 03 44 62 / 2 03 39
Golzener Straße 1, 06636 Laucha an der Unstrut

Nebra
Georg-Apotheke .................... 03 44 61 / 2 24 05
Am Markt 3, 06642 Nebra (Unstrut)

Bibliotheken
Freyburg (Unstrut), 
Hinter der Kirche 2 .............. 03 44 64 / 2 80 51
Nebra (Unstrut), 
Breite Straße 19.....................03 44 61 / 2 22 16

Kindertagesstätten/Horte/
Grundschulen

Kindertagesstätte 
„Unstrut-Knirpse“ Nebra ........ 03 44 61 / 2 20 01
Kindertagesstätte „Schlosszwerge“ 
Burgscheidungen .................. 03 44 62 / 2 18 00
Kindertagesstätte 
„Freundschaft“ Karsdorf ....... 03 44 61 / 5 52 89
Kindertagesstätte 
„Glöckchen“ Laucha .............. 03 44 62 / 2 07 09
Kindertagesstätte 
„Reinsdorfer Landzwerge“ .... 03 44 61 / 2 27 93
Kindertagesstätte
„Hühnerjagd“ Freyburg .......... 03 44 64 / 2 74 75
Kindertagesstätte
„Pittiplatsch“ Gleina .............. 03 44 62 / 2 06 61
Kindertagesstätte „Sonnenschein“ 
Freyburg ................................. 03 44 64 / 2 82 01
Kindertagesstätte
„Zwergenschloss“ Balgstädt ..03 44 64 / 2 76 84
Kindertagesstätte
„Buddelflink“ Goseck............. 0 34 43 / 20 02 88
Kindertagesstätte
„Kleine Rebläuse“ Freyburg .. 03 44 64 / 6 68 33
Tagesmutti Ines Ballin, 
Wangener Unstrutspatzen .... 03 44 61 / 2 33 54

Hort Hühnerjagd Freyburg .... 03 44 64 / 2 72 93
Hort Laucha ......................... 03 44 62 / 60 19 25
Hort Nebra ............................. 01 73 / 2 15 56 01

Grundschule Freyburg ..............03 44 64-2 72 90
Grundschule Laucha ............... 03 44 62-2 00 34
Grundschule Nebra ..................03 44 61-2 21 43
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL
Information zur Umlage der 
Verbandsbeiträge der Unterhaltungs-
verbände „Untere Unstrut“ und
„Mittlere Saale-Weisse Elster“
Die Verbandsgemeinde Unstruttal ist gemäß 
§ 54 Abs. 3 Wassergesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (WG LSA) gesetzliches Mitglied in 
den Unterhaltungsverbänden „Untere Unstrut“ 
und „Mittlere Saale – Weisse Elster“. Auf der 
Grundlage dieser Pflichtmitgliedschaft hat die 
Verbandsgemeinde Mitgliedsbeiträge an diese 
Unterhaltungsverbände nach § 28 Wasserver-
bandsgesetz (WVG) zu zahlen. 
Unterhaltungsverbände sind in ganz Sach-
sen-Anhalt gegründete Wasser- und Bodenver-
bände. Sie sind für den ordnungsgemäßen Zu-
stand der sogenannten Gewässer 2. Ordnung 
in ihrem Verbandsgebiet zuständig. Die Gewäs-
serunterhaltung ist eine gesetzlich geregelte 
Pflichtaufgabe. Sie dient grundsätzlich allen 
Bürger und Bürgerinnen, da sie Voraussetzung 
für den Abfluss des Niederschlagswassers in 
unseren Flüssen und Bächen ist. Der Umfang 
der Gewässerunterhaltung ist in § 52 Abs. 1 WG 
LSA geregelt.
Nach jahrelangem Versuch, diese Umlage abzu-
wehren, hat die Kommunalaufsicht des Burgen-
landkreises der Verbandsgemeinde Unstruttal 
per „Zwangssatzung“ die Umlage dieser Mit-
gliedsbeiträge auf die Eigentümer der Grund-
stücke im jeweiligen Verbandsgebiet auferlegt. 
Aufgrund der vorgenannten Verpflichtung zur 
Einnahmebeschaffung mussten erstmals in 
2022 Umlagebescheide für das Erhebungsjahr 
2018 verschickt werden. Die Umlage erfolgt 
jährlich. 
Die Bescheide zur Erhebung der Umlage der 
Verbandsbeiträge der vorgenannten Unterhal-
tungsverbände für das Erhebungsjahr 2019 
und 2020 werden in den nächsten Wochen ver-
schickt.
Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering 
zu halten macht die Verbandsgemeinde weiter-
hin von der Möglichkeit Gebrauch, Kleinbeträge 
unter 5,00 € je Umlageschuldner nicht zu erhe-
ben.
Nähere Informationen zu den Unterhaltungsver-
bänden und deren Arbeit erhalten Sie auf den 
entsprechenden Internetseiten. Die komplette 
Satzung der Verbandsgemeinde Unstruttal zur 
Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhal-
tungsverbände „Mittlere Saale – Weisse Elster“ 
und „Untere Unstrut“ kann unter https://www.
verbgem-unstruttal.de/de/satzungen.html ein-
gesehen werden.

Verbandsgemeinde Unstruttal
– Der Wahlleiter –

Bekanntmachung
Gemäß 63 (2) Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit 
gültigen Fassung und § 6 (2) KWG LSA in der 
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung 
des KWG LSA vom 27. Februar 2004 (GVBl. LSA 
S. 92) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
1.  Als Wahltag für die Verbandsgemeindebür-

germeisterwahl  in der Verbandsgemeinde 
Unstruttal ist der 17.09.2023 bestimmt 
worden.

2.  Als Tag für eine eventuell notwendige 

Stichwahl ist der 08.10.2023 bestimmt 
worden.

3.  Die Wahlzeit dauert jeweils von 08:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr.

Hinweis für die Bewerber aus anderen Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union:
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union sind nach den für 
Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlbe-
rechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, 
wenn sie nach den deutschen Rechtsvorschrif-
ten oder den Rechtsvorschriften des Staates, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge 
Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren 
haben. Sie sind verpflichtet, eine Versicherung 
gemäß § 38 a Abs. 2 (Anlage 8a) KWO LSA mit 
ihrer Bewerbung vorzulegen.

Freyburg (Unstrut), den 30.03.2023 

Krämer
Wahlleiter

Verbandsgemeinde Unstruttal
– Die Verbandsgemeindebürgermeisterin – 

Bekanntmachung
Namen und Anschrift des Wahlleiters und sei-
nes Stellvertreters 
Gemäß § 3 (1) Kommunalwahlordnung für das 
Land Sachsen Anhalt (KWO LSA) vom 24.Febru-
ar1994 (GVBl. LSA S. 338) i.V.m. § 88 KWO LSA 
in der derzeit gültigen Fassung wird hiermit der 
Gemeindewahlleiter und dessen Stellvertreter 
für die 
Verbandsgemeindebürgermeisterwahl am
17. September 2023 und der eventuellen 
Stichwahl am 08. Oktober 2023 bekannt 
gegeben:
Gemeindewahlleiter:
Ronny Krämer
Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)
Stellv. Gemeindewahlleiter:
Herr Daniel Helbig
Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)

Freyburg (Unstrut), d. 30.03.2023

Jana Schumann
Verbandsgemeindebürgermeisterin

Bekanntmachung
Gemäß § 63 (2) Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit 
gültigen Fassung i.V.m. § 88 Kommunalwahl-
ordnung für das Land Sachsen Anhalt (KWO 
LSA) vom 24.02.1994 (GVBl. LSA S. 338, 435) 
in der derzeit gültigen Fassung wird folgendes 
bekannt gemacht:

Öffentliche Ausschreibung
Die Verbandsgemeinde Unstruttal schreibt die 
Stelle des
hauptamtlichen Verbandsgemeindebürger-
meisters (m/w/d) aus. 
Die o. g. Stelle soll ab dem 01.02.2024 neu be-
setzt werden.
Die Verbandsgemeinde Unstruttal besteht aus 
den Städten Freyburg (Unstrut), Laucha an der 
Unstrut, Nebra (Unstrut) sowie den Gemeinden 

Balgstädt, Gleina, Goseck und Karsdorf.
Die Verbandsgemeinde Unstruttal hat z. Zt. ca. 
15.202 Einwohner.
Die Wahl findet am 17.09.2023 statt, eine 
möglicherweise erforderliche Stichwahl ist 
am 08.10.2023 vorgesehen. Der Verbandsge-
meindebürgermeister (m/w/d/) wird von den 
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der 
Verbandsgemeinde Unstruttal unmittelbar nach 
den Grundsätzen der Mehrheitswahl für die 
Dauer von 7 Jahren gewählt und in das Beam-
tenverhältnis auf Zeit berufen. 
Wählbar zum Verbandsgemeindebürgermeister 
(m/w/d) sind gemäß § 62 Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen Anhalt (KVG 
LSA) Deutsche im Sinne von Artikel 116 des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land und Staatsangehörige anderer Mitglieds-
staaten der Europäischen Union, die am Wahl-
tag das 21. Lebensjahr, aber noch nicht das 
67. Lebensjahr vollendet haben. Sie müssen 
Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die 
freiheitlich demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes und der Landesver-
fassung eintreten und nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind oder infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben. 
Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union sind darüber hinaus nicht 
wählbar, wenn ein derartiger Ausschluss oder 
Verlust nach den Rechtsvorschriften des Staa-
tes besteht, dessen Staatsangehörigkeit sie be-
sitzen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Staatsange-
hörige anderer Mitgliedsstaaten der EU eine 
Versicherung gemäß der Anlage 8b zu § 38a 
der KWO LSA abzugeben haben.
Das erforderliche Formular kann beim Gemein-
dewahlleiter abgefordert werden.
Die Bewerbung für die Wahl des Verbands-
gemeindebürgermeisters (m/w/d) muss von 
mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahl-
gebietes persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. 
Formblätter für die Unterstützungsunterschrif-
ten sind bei der VerbGem Unstruttal, Markt 1, 
06632 Freyburg (Unstrut) erhältlich.
Bewerber (m/w/d), die einer Partei oder Wähl-
ergruppe angehören, sind davon befreit, wenn 
gemäß § 21 (10) Satz 1 i.V.m. § 24 des Kommu-
nalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWG LSA) eine Unterstützungserklärung abge-
geben wurde.
Die nachfolgenden Parteien und Wählergrup-
pen erfüllen die Voraussetzungen des § 21 (10) 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 KWG LSA, auf den § 22 
(1) KWG LSA wird hingewiesen.
– Christlich Demokratische Union 

Deutschlands (CDU)
– Alternative für Deutschland (AfD)
– DIE LINKE
– Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

(SPD)
– Freie Demokratische Partei (FDP)
– BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
– Freie Wählergemeinschaft Unstruttal (FGU)
– Freiwillige Feuerwehren Unstruttal (FFW-U)
– Vereinigte Wählergemeinschaft Gemeinde 

Goseck (VWGG)
Gleiches gilt für Amtsinhaber (m/w/d), die sich 
erneut um das Amt des Verbandsgemeindebür-
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germeisters (m/w/d) bewerben.
Die Einstufung der Stelle erfolgt gemäß § 1 
Kommunalbesoldungsverordnung des Landes 
Sachsen Anhalts.
Darüber hinaus wird eine Dienstaufwandsent-
schädigung gewährt.
Es wird erwartet, dass der Stelleninhaber 
(m/w/d) seinen Wohnsitz in der Verbandsge-
meinde Unstruttal nimmt.
Die Bewerbungen mit aussagefähigen Un-
terlagen sind schriftlich unter dem Kennwort 
"Bewerbung Verbandsgemeindebürgermeister 
(m/w/d) " an folgende Adresse zu richten:

Verbandsgemeinde Unstruttal
Wahlleiter
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

Die Einreichungsfrist endet am 22.08.2023, 
18.00 Uhr.
Gemäß § 30 KWG LSA wird darauf hingewiesen, 
dass Bewerbungen nur innerhalb dieser Einrei-
chungsfrist zurückgenommen werden können.

Freyburg (Unstrut), d. 30.03.2023

Jana Schumann
Verbandsgemeindebürgermeisterin

Bekanntmachung
Für die Verbandsgemeinde Unstruttal sowie für 
die Gemeinde Balgstädt, die Stadt Freyburg (Un-
strut), die Gemeinde Gleina, die Gemeinde Go-
seck, die Gemeinde Karsdorf, die Stadt Laucha 
an der Unstrut und die Stadt Nebra (Unstrut)

Aufruf an die Parteien und
Wählergruppen

Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen 
für die Besetzung der Wahlvorstände für die 

Verbandsgemeindebürgermeisterwahl 
am 17. September 2023

Am 17.09.2023 findet in den oben genannten 
Gemeinden die Verbandsgemeindebürgermeis-
terwahl statt.
Auf der Grundlage des § 12 Kommunalwahlge-
setz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 
Februar 2004 (GVBl. LSA S. 92) in der derzeit 
gültigen Fassung i.V.m. § 6 Kommunalwahlord-
nung Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. 
Februar 1994 (GVBl. LSA S. 338) in der derzeit 
gültigen Fassung fordere ich die im Wahlgebiet 
der Verbandsgemeinde Unstruttal vertretenen 
Parteien und Wählergruppen auf, für die Bildung 
der Wahlvorstände wahlberechtigte Bürgerin-
nen und Bürger als Beisitzer oder ihre Stellver-
treter zu benennen. 
Für die Mitgliedsgemeinden der Verbandsge-
meinde Unstruttal wurde festgelegt, dass für 
jeden Wahlbezirk ein Wahlvorstand, bestehend 
aus Wahlvorsteher als dem Vorsitzenden und 
weiteren fünf Beisitzern, zu berufen ist.
Die Vorschlagsfrist endet am 28.04.2023 um 
12:00 Uhr.
Die Vorschläge sind an die
Verbandsgemeinde Unstruttal, Markt 1, 06632 
Freyburg (Unstrut) zu richten.
Gemäß § 13 Abs. 1 KWG LSA sind die Beisit-
zer der Wahlvorstände ehrenamtlich tätig. Die 
§§ 30 bis 32 des Kommunalverfassungsgeset-
zes LSA gelten entsprechend. 
Nach § 13 Abs. 2 KWG LSA können Wahlbewer-

ber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschlä-
ge ein Wahlehrenamt nicht innehaben.

Die Ablehnung der Übernahme eines oder das 
Ausscheiden aus einem Wahlehrenamt richtet 
sich nach den Vorschriften des § 13 Abs. 3 des 
KWG LSA. 

Freyburg (Unstrut), den 30.03.2023

Krämer
Wahlleiter

Bekanntmachung
für die Verbandsgemeinde Unstruttal

Gemäß § 4 (4) der Kommunalwahlordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 
24.02.1994 (GVBl. LSA S. 338) in der derzeit 
gültigen Fassung mache ich die Zusammenset-
zung des
Wahlausschusses für die Verbandsgemein-
debürgermeisterwahl am 17.09.2023 und die 
evtl. stattfindende Verbandsgemeindebürger-
meisterstichwahl am 08.10.2023 bekannt:
Zusammensetzung des gemeinsamen Ge-
meindewahlausschusses 

Vorsitzender:  Herr Ronny Krämer
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

Stellv. Vors.:  Herr Daniel Helbig
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

1. Beisitzer:  Herr Frank Geithe
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

1. Stellv.:   Herr Steffen Alt
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

2. Beisitzer:   Frau Pia Tänzer
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

2. Stellv.:   Herr Florian Möhring
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

3. Beisitzer:  Herr Marcus Jaki
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

3. Stellv.:   Frau Eledda Böttcher
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

4. Beisitzer:  Frau Sandra Schmidt
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

4. Stellv.:  Frau Heike Maake
Markt 1
06632 Freyburg (Unstrut)

Freyburg (Unstrut), den 30.03.2023

Krämer
Wahlleiter

Schöffenwahl 2023
Schöffenwahl für die Amtsperiode vom 
01.01.2024 bis 31.12.2028
In diesem Jahr ist die Wahl der Schöffen für 
das Amtsgericht Naumburg und Weißenfels, 
sowie für die Strafkammern des Landgerichts 
Halle für die Amtsperiode vom 01.01.2024 bis 
31.12.2028 durchzuführen.
Interessierte Bürger können sich bei der Stadt/ 
Gemeinde oder bei der Verbandsgemeinde
Unstruttal bis spätestens zum 30.04.2023

bewerben.
Das Ehrenamt als Schöffe kann nur von Deut-
schen ausgeübt werden, die bei Beginn der 
Amtsperiode das 25. Lebensjahr vollendet ha-
ben und die das 70. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben oder es bis zum Beginn der Amts-
periode nicht vollenden würden. Der Wohnsitz 
soll in der Gemeinde sein.
Genauere Informationen sowie die Bewer-
bungsunterlagen finden Sie unter www.schoef-
fenwahl.de oder www.verbandsgemeinde-unst-
ruttal.de.

Frank Brünecke

Telefon: 0 34 45/2 30 78 38
Funk: 0175/9 36 12 02
Frank.Bruenecke@nt.de

Dietlind Weber

Telefon: 0 34 45/2 30 78 36
Funk: 0175/9 36 12 10
Dietlind.Weber@nt.de

Salzstraße 8
06618 Naumburg

Ihre Ansprechpartner
für Ihren Werbeerfolg!

Wir beraten Sie gern!

/mediaberater
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Fundbüro der 
Verbandsgemeinde Unstruttal
Markt 1
Ordnungsamt, Zimmer 101, Frau Wolf
06632 Freyburg (Unstrut)
Tel. 034464-30038
www.verbgem-unstruttal.de
Jeder kennt diesen Schreckmoment, in dem 
man bemerkt, dass der Schlüssel oder das 
geliebte Handy etc. verschwunden ist. Häufig 
fängt dann die große Suche an, doch nur We-
nige schauen bei dem nächstgelegenen Fund-
büro vorbei – und so warten zahlreiche Dinge 
bei uns auf ihre Besitzerinnen und Besitzer.
Sollten Sie ein verlorenes Utensil suchen, dann 
können Sie uns gerne unter folgender Telefon-
nummer kontaktieren: 034464/30038.

Fundort: Laucha

Fundort: Nebra

Neues aus dem Einwohnermeldeamt
Das Einwohnermeldeamt der Verbandsge-
meinde Unstruttal in Freyburg (Unstrut), 
Markt 1, hat an folgenden Samstagen in der 
Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet:

01.04.2023
06.05.2023

Das Einwohnermeldeamt der Verbands-
gemeinde Unstruttal – Außenstelle Nebra 
(Unstrut) hat am 04.04.2023 sowie vom 
02.05.2023 bis 23.05.2023 geschlossen.

Ihr Einwohnermeldeamt LESER-SERVICE
Telefon:
0345 565 5454

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr 
Sa. 7 – 12 Uhr

01.04. – 02.04.2023   

Dr. Reglich
Freyburg
Schleberoda 12
Tel. 034464-26371 
o. 0171-6348646

07.04. – 10.04.2023

TÄ Siebert
Bad Bibra,
Unter den Bergen 43
Tel. 034465-700030 
o. 0170-52656

15.04. – 16.04.2023

TÄ Bendix
Memleben,
Freiheit 10
Tel. 0173-9065487

22.04. – 23.04.2023 

TA Heinicke
Wetzendorf,
Lange Gasse 14
Tel. 0172-9826468

29.04. – 30.04.2023

TÄ Ullrich
Finneland, Borgau 13
Tel.: 034465-852940 
o.0173-1870304

01.05.2023

TÄ Siebert
Bad Bibra,
Unter den Bergen 43
Tel. 034465-700030 
o. 0170-52656

Tierärztlicher Bereitschaftsdienstplan

Schränke 
abzugeben

Die Verbands-
gemeinde Unstruttal 
hat noch 
10 Schwimmbad-
schränke abzugeben. 
Diese Schränke haben 
5 und 4 Abteile.

Bei Interesse können 
Sie uns gern unter 
folgender Nummer 
034464/30085
kontaktieren.

Redaktionstermine 2023
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Unstruttal

Ausgabe Redaktions-
schluss

Erscheinungs-
tag

04/2023 Fr., 14.04.2023 Fr., 28.04.2023

05/2023 Fr., 19.05.2023 Fr., 02.06.2023

06/2023 Fr., 16.06.2023 Fr., 30.06.2023

07/2023 Fr., 14.07.2023 Fr., 28.07.2023

08/2023 Fr., 18.08.2023 Fr., 01.09.2023

09/2023 Fr., 15.09.2023 Fr., 29.09.2023

10/2023 Fr., 13.10.2023 Fr., 27.10.2023

11/2023 Fr., 17.11.2023 Fr., 01.12.2023

12/2023 Mi., 08.12.2023 Mi., 22.12.2023

Änderungen vorbehalten!

Sprechzeiten der Versichertenältesten

Unsere Versichertenältesten stehen Ihnen zusätzlich zu den Mitarbeitern in den zahlreichen 
Auskunfts- und Beratungsstellen als Ansprechpartner in allen Fragen der Rentenversicherung 
zur Verfügung. Sie sind auch bei der Kontenklärung und Antragstellung behilflich. Der Service 
unserer Versichertenältesten sowie die Bereitstellung von Antragsvordrucken ist kostenfrei. 
Versichertenälteste suchen Sie nie unaufgefordert in Ihrer Wohnung aus, es sei denn, es liegt 
dafür eine telefonische oder schriftliche Vereinbarung vor. Die Versichertenältesten können sich 
durch einen „Ausweis für Versichertenälteste der deutschen Rentenversicherung Mitteldeutsch-
land“ legimitieren.
In Ihrem Wohnbereich berät und unterstützt Sie:
Karin Schwinzer, Tel.: 0172/2733574

Sprechzeiten: samstags während der Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes
der Verbandsgemeinde 

Straßensperrung
Das Straßenverkehrsamt des Burgenlandkrei-
ses informiert hiermit über nachfolgend aufge-
führte, zur Realisierung von Baumaßnahmen 
erforderlich werdende Straßensperrung:
1.  Halbseitige Sperrung der Landesstraße L 

212, Ortsdurchfahrt Laucha, Nebraer Stra-
ße Nr. 1-48, bis voraussichtlich 28.04.2023 
als Wanderbaustelle wegen der Verlegung 
von Stromkabeln. Die Regelung des Ver-
kehrs erfolgt mittels Verkehrszeichen. Bei 
Erfordernis im Bauablauf kommt es zum 
gelegentlichen Einsatz einer Lichtsignalan-
lage.

2.  Ausgehend von einer Mitteilung der Lan-
desstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt 
ist die Bundesstraße B 250 Ortsausgang 
Zingst und Abzweig L 213 (Höhe Graben-
mühle) Havarie bedingt (Felssturz) voll 
gesperrt. Sobald weiterführende Informati-
onen vorliegen, werden diese bekannt ge-
geben.



Amtsblatt Ausgabe 03/2023 (31.03.2023)7

Der Garten wartet: 
Saisoneröffnung bei
den Grün- und Astschnittannahme-
stellen im Burgenlandkreis

Pünktlich zum Start der Frühjahrssaison öffnen 
die Grün- und Astschnittannahmeplätze der Ab-
fallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd - AöR (AW 
SAS) ab März wieder für die Anlieferer.
Neben der ganzjährigen Abgabe auf den Wert-
stoffhöfen, im Kompostwerk Weißenfels sowie 
auf dem Kompostplatz Nißma stehen somit 13 
Annahmestellen der AW SAS undf ihrer Partner 
für die Abgabe von Grün- und Astschnitt zur 
Verfügung. Diese befinden sich in Bad Kösen, 
Eckartsberga, Freyburg (Unstrut), Hohenmöl-
sen, Karsdorf, Kleinhelmsdorf, Kulkwitz, Laucha 
an der Unstrut, Lützen, Punkewitz, Roßleben, 
Saubach und Teuchern. 
Die Öffnungszeiten der einzelnen Plätze sowie 
alle Annahmebedingungen sind im aktuellen 
Abfallratgeber sowie auf www.awsas.de nach-
zulesen. 
Um einen reibungslosen Ablauf vor Ort zu ge-
währleisten, bittet die AW SAS – AöR um Be-
achtung, dass die Annahme vom Grün- und 
Astschnitt getrennt erfolgt. Für private Anlie-
ferer aus dem Burgenlandkreis ist die Abgabe 
einer Menge von maximal 1 m³ pro Anlieferung 
gebührenfrei. Darüber hinaus gehende Mengen 
sowie Grün- und Astschnitt von Gewerbebetrie-
ben sind gebührenpflichtig und können nur im 
Kompostwerk Weißenfels, auf dem Kompost-
platz Nißma oder auf dem Grün- und Astschnitt-
platz in Freyburg (Unstrut) abgegeben werden. 
Überdies besteht ganzjährig die Möglichkeit, 
Grün- und Astschnitt im 14-täglichen Rhythmus 
über die Biotonne oder Zusatzbiotonne im Hol-
system entsorgen zu lassen.
Bürger, welche nicht mit Hauptwohnsitz im Bur-
genlandkreis gemeldet sind, können ihre Gar-
tenabfälle gebührenpflichtig in das Kompost-
werk Weißenfels, auf dem Kompostplatz Nißma 
und auf dem Grün- und Astschnittplatz in Frey-
burg (Unstrut) verbringen. Weiterhin kann auch 
kostenpflichtig die Grün- und Astschnittkarte 
der AW SAS – AöR erworben werden, welche 
die Anlieferung bis zu 1 m³ auf den o. g. saiso-
nalen Annahmestellen möglich macht. Informa-
tionen zum Erwerb der Karten finden Sie unter 
www.awsas.de. 
Im Jahr 2022 wurden auf den Annahmestellen 
rund 11.000 Tonnen Grün- und Astschnitt ange-
nommen. Als Ergebnis der Verwertung entsteht 
neben Strom und Wärme ein gütegesicherter 
Kompost, welcher auf allen Wertstoffhöfen, am 
Deponiestandort Nißma und im Kompostwerk 
Weißenfels zu erwerben ist. Mit der Verwen-
dung des Kompostes gönnen alle Gartenfreun-
de ihren Pflanzen etwas Gutes und unterstützen 
zugleich die Kreislaufwirtschaft vor Ort! Das 
Fachpersonal berät vor Ort gern über die korrek-
te Anwendung.

Jetzt noch einfacher
online Einsicht auf 
Bauakten beantragen
Mit dem neuen Online-Antragssystem des Bau-
ordnungsamtes des Burgenlandkreises kann 
nun jede Antragstellerin und jeder Antragsteller 
jederzeit und von jedem Ort aus einen Antrag 
auf Einsicht in Bauakten stellen. 
Sobald der Antrag genehmigt wurde, wird der 
Antragstellende bezüglich einer Terminverein-
barung kontaktiert. 
Der Antrag auf Bauakteneinsicht ist unter fol-
gendem Link zu finden: 
www.service.burgenlandkreis.de/de/
antrag-auf-bauakteneinsicht.html

Einfacher Zugang zu Anträgen für 
Kultur- und Sportförderung
mit neuem Online-Service 
Mit dem digitalen Service "Antrag zur Sportför-
derung" und „Antrag zur Kulturförderung“ er-
möglicht das Amt für Bildung, Kultur und Sport 
des Burgenlandkreises ab dem 07. März 2023 
eine bequeme Beantragung von Zu-schüssen, 
die rund um die Uhr und von jedem Ort aus 
möglich ist. 
Den Online-Service findet man hier: 
https://www.burgenlandkreis.de/de/
onlineportal.html 
Somit kann jeder Benutzende jederzeit den 
Stand des gestellten Antrages einsehen sowie 
zugehörige Unterlagen abrufen. Im Folgejahr des 
Antrags ist es somit auch möglich, den Verwen-
dungsnachweis in digitaler Form zu versenden.

UHV Untere Unstrut
Breite Straße 6
06638 Karsdorf
Tel. 034461-55818
Fax 034461-257340

Gewässerschau 2023 des Unterhal-
tungsverbandes Untere Unstrut:

Schaubezirk:   Gemeinde Balgstädt/
Stadt Freyburg und Ortsteile

Termin: 11.04.2023
Treffpunkt: Bahnhof Balgstädt
Uhrzeit: 09:00 Uhr

Schaubezirk: Stadt Laucha und Ortsteile
Termin: 13.04.2023
Treffpunkt: Parkplatz am Sportplatz Laucha
Uhrzeit: 09:00 Uhr

Schaubezirk:   Stadt Nebra/Gemeinde Karsdorf/ 
Gemeinde Reinsdorf und Ortsteile

Termin: 21.04.2023
Treffpunkt:  Büro des Unterhaltungsverban-

des Untere Unstrut
Uhrzeit: 09:00 Uhr
Die Fahrt während der Schau wird nicht organi-
siert und ist selbst sicherzustellen.

UNTERHALTUNGS VERBAND 
"Mittlere Saale / Weiße Elster" 
(Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Nachtragshaushalt 2022
(01.01.2022 – 31.12.2022)

1. Einnahmen
Die Einnahmen belaufen sich im Haushaltsjahr 
2022 auf 2.382.108 €. davon Einnahmen
– Fördervorhaben 299.217 €

2. Ausgaben
Die Ausgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 
2022 auf 2.382.108 €. davon Ausgaben 
– Fördervorhaben 299.217 €
3. Kredite, Verpflichtungsermächtigungen
Eine Kreditaufnahme (Kassenkredit) erfolgte 
im Haushaltsjahr 2012 und bleibt für das Haus-
haltsjahr 2022 in Höhe von 400.000 € bestehen. 
Der Kredit ist erforderlich, da die Ausreichung 
der Mittel aus den bewilligten Zuwendungen 
durch das Landesverwaltungsamt erst nach der 
Bezahlung anfallender Rechnungen durch den 
Unterhaltungsverband erfolgt. 
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe 
von 120.000 € für Investitionen veranschlagt. 
Der Nachtragshaushalt wurde aufgestellt in der
Vorstandssitzung am 09.11.2022 und vom 
Ausschuss in seiner Sitzung am 23.11.2022 
beschlossen.

Braunsbedra, den 23.11.2022

Der Verbandsvorsteher
Petzold

GEMEINDE BALGSTÄDT

STADT FREYBURG (UNSTRUT)

Sprechzeiten
der Gemeinde Balgstädt
Ort: Am Schloß 20, 06632 Balgstädt
Bürgermeistersprechstunde:
Frau Gabriele Ziegler Tel. 0172-3458578
nach telefonischer Vereinbarung

Sprechzeiten der Stadt Freyburg (Unstrut)
Ort: Rathaus, Zimmer 110,

Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)
Sekretariat:
Frau Fuchs: 03 44 64 / 3 00-10
Dienstag     9.00 – 12.00 Uhr u. 

13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag     9.00 – 12.00 Uhr u. 

13.00 – 15.00 Uhr
Bürgermeistersprechstunde:
Herr Mänicke nach Vereinbarung

Bürgersprechstunde:
jeden Dienstag von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
im Rathaus Freyburg (Unstrut),
Büro des Bürgermeisters

Terminvereinbarung unter der
Tel.-Nr. 034464/30010

GESCHENKTIPP
Verschenken Sie täglich Freude
mit dem Naumburger Tageblatt.

Telefon:
0345 565 5454

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr 
Sa. 7 – 12 Uhr



Amtsblatt Ausgabe 03/2023 (31.03.2023)8

Sprechzeiten Notar Baron von der 
Trenck in Freyburg (Unstrut)

Lindenring 47A • 06618 Naumburg (Saale) 

Die Sprechtage finden jeweils mittwochs 
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im 
ANISIUM der Winzervereinigung statt. 
19.04. 17.05. 21.06. 19.07. 16.08.
20.09. 18.10. 22.11. 20.12.
Terminvereinbarungen können über das No-
tariat in Naumburg 03445/26143 in der Zeit 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr (Mo.-Do.) und 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Fr.) 
vorgenommen werden.

Sprechzeiten Notariat Uhl
in Freyburg (Unstrut)
Jakobstraße 3 • 06618 Naumburg
Die Notarin Frau Uhl führt in der  Bibliothek 
Freyburg (Unstrut) , Hinter der Kirche 1
von 9.00 – 12.00 Uhr Sprechstunden durch. 
Termine für das Jahr 2023:
April:  14.04.2023
Mai:   05.05.2023
Juni:  09.06.2023
Juli:   07.07.2023
August:  04.08.2023
September: 01.09.2023
Oktober: 06.10.2023
November: 10.11.2023
Dezember: 01.12.2023
Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin 
über das Büro in Naumburg (Saale), 
Jakobsstr. 3, entweder telefonisch 
unter 03445/776181 oder 
per Mail an info@notarin-uhl.de.

GEMEINDE GLEINA

GEMEINDE GOSECK

GEMEINDE KARSDORF

Satzung zum Schutz des Baumbestan-
des in der Gemeinde Karsdorf
- Baumschutzsatzung-
Auf der Grundlage der §§ 22 und 29 des Geset-
zes über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 124 des Gesetzes vom 
7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) in der derzeit 
gültigen Fassung; des § 15 Naturschutzgesetz 
Land Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 10. 
Dezember 2010 (GVBl. LSA S. 569) in der der-
zeit gültigen Fassung und §§ 5 (1) 1., § 8 (1) 
Satz 1 und § 45 (2) 1. Kommunalverfassungs-
gesetz des Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der 
derzeit gültigen Fassung hat: der Gemeinderat 
von Karsdorf, in seiner Sitzung am: 20.12.2022, 
folgende Baumschutzsatzung beschlossen.

§ 1 Schutzgegenstand
Zweck dieser Satzung ist es, den Baumbestand
a)  zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes,
b)  zur Entwicklung, Belebung, Gliederung und 

Pflege des Orts- und Landschaftsbildes,
c)  zur Abwehr schädlicher Einwirkungen und

d)  zum Schutz natürlicher Lebensgemein-
schaften 

als geschützten Landschaftsbestandteil zu er-
halten.

§ 2 Geltungsbereich
Diese Satzung regelt den Schutz des Baum-
bestandes innerhalb der Gemeinde Karsdorf 
im Zusammenhang der bebauten Ortsteile im 
Rahmen der Aufgaben des eigenen Wirkungs-
kreises der eigenständigen Gemeinde mit deren 
Ortsteilen (im Sinne des § 34 Baugesetzbuch - 
BauGB). Die Gemeinde ist auch zuständig, so-
weit die untere Naturschutzbehörde keine Ver-
ordnung erlässt.

§ 3 Geschützte Bäume
(1) Geschützte Bäume sind:
1.  alle Bäume die in 1,00 m Höhe über dem 

Erdboden einen Stammumfang von min-
destens 60 cm haben oder bei einem 
Kronenansatz unter dieser Höhe diesen 
Stammumfang unter dem Kronenansatz 
aufweisen, sowie mehrstämmige Einzel-
bäume, wenn die Summe aller Stämme 
einen Stammumfang von 60 cm in 1,00 m 
Höhe über dem Erdboden aufweist.

2.  Eiben, Rotdorn, Weißdorn, Mehlbeere, 
Stechpalme, Ginkgo, Kugel- und Hänge-
formen sowie andere Bäume, die dünne 
Stämme bilden, deren Stammumfang min-
destens 40 cm in einer Höhe von 1,00 m 
beträgt;

3.  alle Bäume, Großsträucher und Hecken, die 
aufgrund von Festsetzungen von Bebau-
ungsplänen zu erhalten sind;

4.  alle Bäume, Großsträucher und Hecken un-
abhängig von ihrer Größe, soweit es sich 
um Er- satzpflanzungen im Sinne der § 15 
Abs. 2 BNatSchG handelt.

5.  Obstbäume von Obstalleen und auf ge-
schützten Streuobstwiesen

(2) Diese Satzung findet keine Anwendung:
1.  Bäume auf Forstflächen im Sinne des Ge-

setzes zur Erhaltung des Waldes zur För-
derung der Forstwirtschaft (Bundeswald-
gesetz) vom 02.05.1975 (BGBl. I S. 1037), 
geändert durch das Gesetz vom 31. Juli 
2010 (BGBl. I S. 1050) und des Waldgesetz 
für das Land Sachsen-Anhalt (WaldG LSA) 
vom 13.04.1994 (GVBl. LSA S. 520) zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2012 (GVBl. LSA S. 649) in 
den jeweils gültigen Fassungen

2.  Obstbäume in Kleingartenanlagen bzw. 
Klein- und Erholungsgärten

3.  Bäume, die im Rahmen der Bewirtschaf-
tung von Gärtnereien und Baumschulen 
der Erreichung des Betriebszweckes die-
nen;

4.  Abgestorbene Bäume, diese sind vor Ent-
fernung jedoch Anzeigepflichtig.

5.  Gehölze, die aufgrund anderer geltender 
naturschutzrechtlicher Regelungen ge-
schützt sind, die als Naturdenkmal (ND) 
unter Schutz gestellt worden sind oder 
durch Verwaltungsanordnungen (§ 17 Nat-
SchG LSA) einstweilig sichergestellt wor-
den sind.

§ 4 Erhaltungspflicht
(1)  Jeder Eigentümer oder jeder sonstige Nut-

zungsberechtigte von Grundstücken ist ver-
pflichtet, den geschützten Baumbestand 
zu erhalten und zu pflegen. Hierzu gehören: 
ein ordnungsgemäßer Erhaltungsschnitt 
sowie besondere Schutzmaßnahmen ge-

Sprechzeiten der Gemeinde Gleina
Ort: Hauptstraße 47, 06632 Gleina

Sekretariat: Frau Rühlmann 
03 44 62 / 2 04 89

Dienstag   9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Schüler: 03 44 62 / 2 04 89
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr

Sprechzeiten
der Gemeinde Goseck
Ort:  Neue Straße 1 (ehem. Rittergut),

06667 Goseck OT Markröhlitz

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Panse: 0171 / 1 76 90 10
dienstags 18.30 bos 19.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

N A C H R U F

Die Stadt Freyburg (Unstrut) und der Freyburger Fremdenverkehrsverein e.V. trauern um 
ihre langjährige engagierte Leiterin der historischen Schulstube und des Kostümfundus

Siegrun Habich
Sie war seit 1990 federführend am Aufbau und an der Erhaltung dieser für die nächsten 

Generationen Schulgeschichte und Historie beteiligt. 
Ebenso gilt ein Dank ihrem Engagement zur Wiederbelebung der traditionellen 

Lichterschule in der Vorweihnachtszeit. 
In Würdigung ihrer Verdienste wurde Ihr der Titel „Verdiente Bürgerin“ 

der Jahn-, Wein & Sektstadt Freyburg (Unstrut) verliehen. 
Ihrer Familie sowie Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme

Stadt Freyburg (Unstrut) Freyburger Fremdenverkehrsverien e.V.

Sprechzeiten der Gemeinde Karsdorf
Ort: Bürgerhaus, Poststraße 1, 

06638 Karsdorf

Sekretariat: 03 44 61 / 5 52 36
Dienstag    9.00 - 12.00 Uhr u. 

13.30 - 17.30 Uhr
Donnerstag 13.00 - 15.30 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Schumann: 
Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr
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gen mögliche Schadeinwirkung, sowie die 
Beseitigung von Schäden. 
Als Schutzmaßnahmen gelten insbeson-
dere:
1.  Einzäunungen des Wurzelbereiches 

und Bohlenummantelungen als Schutz 
des Stammes gegen mechanische 
Schäden bei der Durchführung von Bau-
arbeiten;

2.  Bewässerung von Bäumen im unmittel-
baren Bereich von Grund- und Schicht-
wassersenkungen, soweit erforderlich;

3.  Verwendung geeigneter Böden bei 
nicht zu vermeidenden Bodenüberde-
ckungen im Wurzelbereich von Bäumen 
zur Sicherung des Luftaustausches und 
des Wasserhaushaltes;

4.  Verwendung von nährstoffreichem 
Oberboden bei der Verfüllung von Auf-
grabungen im Wurzelbereich zur Siche-
rung des Nährstoffhaushaltes.

(2)  Die Gemeinde Karsdorf kann gegenüber 
dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten bestimmte, zur Erhaltung von 
Bäumen erforderliche Pflege- oder Schutz-
maßnahmen auf dessen Kosten anordnen. 
Soweit die Stadt es für erforderlich hält, 
sind diese Maßnahmen durch einen Fach-
betrieb des Garten- und Landschaftsbaues 
durchzuführen. Die Abnahme erfolgt durch 
die Gemeinde Karsdorf oder in Vertretung 
durch das Fachamt der Verbandsgemeinde 
Unstruttal.

(3)  Der Artenbestand von Gehölzen auf öffent-
lichen Grundstücken soll erhalten werden.

§ 5 Verbotene Maßnahmen
•  Es ist verboten, geschützte Bäume oder de-

ren Teile ohne die nach § 6 erforderliche Ge-
nehmigung zu beseitigen, zu zerstören, zu 
beschädigen, zu beeinträchtigen sowie ihre 
Gestalt wesentlich zu verändern oder auf 
sonstige Weise in ihrem Weiterbestand zu be-
einträchtigen.

•  Als Beschädigungen oder Beeinträchtigun-
gen im Sinne des Absatzes 1 gelten auch 
Störungen des Wurzelbereiches unter der 
Baumkrone geschützter Bäume (mindestens 
senkrechte Projektion der Kronentraufe), be-
sonders durch:
∞ Befestigen der Bodenoberfläche mit was-

serundurchlässiger Decke,
∞ Abgrabungen, Ausschachtungen oder Auf-

schüttungen
∞ Lagern oder Ausschütten von Salzen, Ölen, 

Laugen oder Abwässern
∞ Ableiten von Gasen oder anderen schädli-

chen Stoffen aus Leitungen
∞ Anwendung von Unkrautvernichtungsmit-

teln (Herbiziden) sowie Einsatz von Pesti-
ziden und Insektiziden im Bereich der Kro-
nentraufe 

∞ Anwendung von Streusalzen, sofern nicht 
eine Rechtsvorschrift über die Reinigung 
und Eisfreihaltung im Winter auf öffentli-
chen Straßen etwas anderes vorsieht

∞ Waschen von Kraftfahrzeugen und Maschi-
nen

∞ Verfestigung der Bodenoberfläche durch 
das Abstellen von Kraftfahrzeugen und 
anderen Maschinen, soweit es sich nicht 
um Flächen handelt, die für das Parken von 
Fahrzeugen zugelassen sind

∞ Lagerung sonstiger Materialien, die durch 
Abgabe von Stoffen in fester, gasförmiger 

oder flüssiger Form schädigend oder zu ei-
ner Verdichtung des Bodens, Behinderung 
des Gasaustausches oder Gefährdung der 
Wasserversorgung der Bäume führen kön-
nen.

∞ Sonderfälle werden durch die Gefahrenab-
wehrverordnung geregelt. Diese sind auf 
jeden Fall Dokumentationspflichtig.

•  Eine wesentliche Veränderung der Gestalt im 
Sinne von Abs. 1 liegt vor, wenn an geschütz-
ten Bäumen Eingriffe vorgenommen werden, 
die das charakteristische Aussehen erheb-
lich beeinträchtigen, verunstalten oder das 
Wachstum nachhaltig behindern. Nicht dazu 
zählen erforderliche Schnitte zur Erziehung 
von Obstbäumen.

•  Müssen geschützte Bäume oder Teile von ih-
nen zur Abwendung einer unmittelbar drohen-
den Gefahr beseitigt werden, so ist dies der 
Gemeinde Karsdorf bzw. dem zuständigen 
Fachamt der Verbandsgemeinde Unstruttal 
unverzüglich anzuzeigen.

•  Von den Verboten des Absatzes 1 bleiben 
Maßnahmen unberührt, zu deren Durchfüh-
rung eine gesetzliche Verpflichtung besteht, 
insbesondere

  Maßnahmen der ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung von Elektroenergiefreileitun-
gen

  Maßnahmen im Rahmen einer ordnungs-
gemäßen Gewässerunterhaltung und des 
Hochwasserschutzes, Unterhaltung was-
serwirtschaftlicher Anlagen gem. Wasser-
gesetz LSA

  Maßnahmen der ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung von Ver- und Entsorgungs-
leitungen

  die o.g. Maßnahmen sind, soweit sie nicht 
im Auftrag der Gemeinde Karsdorf, bzw. 
durch die zuständigen Stellen der Ver-
bandsgemeinde Unstruttal durchgeführt 
werden, dieser anzuzeigen und Hinsicht-
lich Zeitpunkt und Ausführungsweise mit 
ihr abzustimmen. Dies gilt nicht bei Maß-
nahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr. 

§ 6 Ausnahmen
(1)  Von den Verboten des § 5 können auf An-

trag unter Beachtung der Zielsetzung des § 1
Ausnahmen genehmigt werden, wenn:
1.  der Baum krank ist und seine Erhaltung 

dem Eigentümer mit zumutbarem Auf-
wand nicht mehr möglich ist,

2.  eine sonst zulässige Nutzung des 
Grundstücks nicht oder nur unter we-
sentlichen Beschränkungen verwirk-
licht werden kann oder eine solche 
Nutzung unzumutbar beeinträchtigt 
wird,

3.  von einem Baum Gefahren für ein höhe-
res Schutzgut ausgehen,

4.  der Grundstückseigentümer oder ein 
sonstiger Berechtigter aufgrund von 
Vorschriften des öffentlichen Rechts 
verpflichtet ist, einen geschützten 
Baum zu entfernen oder zu verändern 
und er sich nicht in zumutbarer Weise 
von dieser Verpflichtung befreien kann,

5.  das Verbot zu einer nicht beabsichtig-
ten Härte führen würde und die Befrei-
ung davon mit den öffentlichen Belan-
gen vereinbar ist,

6.  Gründe des Wohles der Allgemeinheit 
und des öffentlichen Interesses die 

Ausnahme erfordern.
(2)  Der Antrag auf Erteilung einer Ausnahme-

genehmigung ist schriftlich bei der Ge-
meinde Karsdorf oder beim zuständigen 
Fachamt der Verbandsgemeinde Unst-
ruttal unter Darlegung aller Gründe und der 
Angaben nach Anlage 1 dieser Satzung zu 
stellen. Antragsberechtigt sind die Grund-
stückseigentümer oder ein sonstiger Be-
rechtigter.

(3)  Die Gemeinde Karsdorf entscheidet über 
den Antrag durch schriftlichen Bescheid. 
Dieser ergeht unbeschadet privater Rechte 
Dritter und kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden.

(4)  Die Genehmigung gilt 1 Jahr und beginnt 
mit dem Tag, der auf die Bekanntgabe der 
Frist folgt. Eine Verlängerung um ein weite-
res Jahr kann vor Ablauf der Frist beantragt 
werden.

§ 7 Ersatzpflanzungen
(1)  Soweit dem Antrag auf Ausnahmegeneh-

migung stattgegeben wird, ist der Antrag-
steller zu Ersatzpflanzungen zu verpflich-
ten.

(2)  Die fachgerechte Umsetzung hat gegen-
über Ersatzpflanzungen Vorrang. Kann kei-
ne Umsetzung vorgenommen werden, ist 
der Antragsteller zu Ersatzpflanzungen zu 
verpflichten 

(3)  Der Antragsteller hat auf seine Kosten für 
jeden entfernten geschützten Baum, als Er-
satz nach Maßgabe des Abs.4, neue Bäu-
me auf seinem Grundstück im Geltungs-
bereich dieser Satzung zu pflanzen und zu 
erhalten (Ersatzpflanzung).

(4)  Als Ersatz ist ein Baum (je entfernten), von 
mindestens 1,50 m Höhe derselben oder 
zumindest gleichwertigen Art, zu pflanzen. 
Beträgt der Stammumfang des entfernten 
Baumes mehr als 200 cm, gemessen in 
1,00 m Höhe über dem Erdboden, ist ein 
zweiter Baum der vorbezeichneten Art zu 
pflanzen. Diese müssen durch geeignete 
Schutzmaßnahmen (z.B. Manschette) ge-
schützt werden. Dem Antragsteller können 
Vorgaben über die zu pflanzende Art und 
deren Wuchsform gemacht werden.

(5)  Die in der Ausnahmegenehmigung aufer-
legte Ersatzpflanzung ist der Gemeinde 
Karsdorf oder dem Fachamt der Verbands-
gemeinde innerhalb von zwei Jahren nach 
Entfernung der Bäume anzuzeigen. 

(6)  Die Verpflichtung zu Ersatzpflanzungen 
gilt erst dann als erfüllt, wenn der/-die, 
Baum/-Bäume, nach Ablauf von 2 Jahren, 
bei Umsetzungen nach Ablauf von 3 Jah-
ren, zu Beginn der folgenden Vegetations-
periode angewachsen ist (Stichtag ist das 
Datum der Anzeige von der Ersatzpflan-
zung). Ist dies nicht der Fall, so ist der An-
tragsteller zur Ersatzpflanzung verpflichtet. 
Die Verpflichtung zur Ersatzpflanzung kann 
wiederholt ausgesprochen werden.

(7)  Unter Berücksichtigung aller Umstände 
kann die Gemeinde Karsdorf bzw. das zu-
ständige Fachamt der Verbandsgemeinde 
Unstruttal in Ausübung Pflichtgemäßem 
Ermessens von der Auferlegung von Er-
satzpflanzungen absehen.

§ 8 Unzulässige Eingriffe
•  Wer entgegen § 5 Abs. 1 ohne Ausnahmege-

nehmigung einen Baum beseitigt, zerstört, be-
schädigt, beeinträchtigt sowie seine Gestalt 
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wesentlich verändert oder auf sonstige Weise 
in seinem Weiterbestand beeinträchtigt, ist 
verpflichtet, auf eigene Kosten den entfernten 
oder zerstörten Baum, sowie zusätzlich einen 
weiteren, in angemessenen Umfang, gegebe-
nenfalls an gleicher Stelle zu setzen.

•  Die gleichen Verpflichtungen treffen die Ei-
gentümer oder Nutzungsberechtigten, wenn 
ein Dritter mit ihrer Zustimmung oder Duldung 
eine nach § 5 verbotene Handlung begeht 
oder sie einen Ersatzanspruch gegen den 
handelnden Dritten  haben.

•  Die Verpflichtung zur Folgenbeseitigung be-
steht unabhängig von der zu ahndenden Ord-
nungswidrigkeit nach § 11. 

•  Besteht keine Folgenbeseitigungspflicht 
nach den Absätzen 1 und 2, ist die Gemein-
de Karsdorf berechtigt, die nach Absatz 1 er-
forderlichen Maßnahmen auf eigene Kosten 
durchzuführen. Der Eigentümer und der Nut-
zungsberechtigte haben diese Maßnahmen 
zu dulden.

§ 9 Haftung und Rechtsnachfolger
Für die Erfüllung der Verpflichtungen der §§ 6 
und 7, haftet auch der Rechtsnachfolger des 
Grundstückseigentümers oder Nutzungsbe-
rechtigten.

§ 10 Betreten von Grundstücken
Die Beauftragten Gemeinde Karsdorf sind be-
rechtigt, nach abgemessener Vorankündigung 
mit Zustimmung des Eigentümers oder Nut-
zungsberechtigten zum Zwecke der Durchfüh-
rung dieser Satzung Grundstücke zu betreten. 
Sie sind verpflichtet, sich auf Verlangen des 
Grundstückseigentümers oder Nutzungs-be-
rechtigten auszuweisen.
Sofern Gefahr im Verzug besteht (z.B. bei Um-
sturzgefahr), kann auf eine Vorankündigung 
verzichtet und die betroffenen geschützten 
Bäume können umgehend in Augenschein ge-
nommen werden.
Verweigert der Eigentümer oder der Nutzungs-
berechtigte dem Beauftragten den Zutritt, ent-
scheidet die Gemeinde nach freier Würdigung 
des Sachverhaltes.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungswidrig, im Sinne des § 34 Abs. 1 

NatSchG LSA, handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig
1.  entgegen § 5 Abs. 1 geschützte Bäume 

oder Teile von Ihnen beseitigt, zerstört, 
beschädigt, verändert oder auf sonsti-
ge Weise in ihrem Weiterbestand beein-
trächtigt, ohne im Besitz einer nach § 6 
erforderlichen Ausnahmegenehmigung 
zu sein;

2.  entgegen § 5 Abs. 2 den Wurzelbereich 
geschützter Bäume schädigt oder be-
einträchtigt;

3.  entgegen § 5 Abs. 4 die unverzügliche 
Anzeige über die Beseitigung geschütz-
ter Bäume oder Teilen davon unterlässt;

4.  Anordnungen zur Pflege zur Erhaltung 
oder sonstigen Sicherung gefährdeter 
geschützter Bäume gemäß § 4 Abs. 2 
nicht Folge leistet;

5.  Die Nebenbestimmungen in der Aus-
nahmegenehmigung nach § 6 nicht er-
füllt;

6.  Seinen Verpflichtungen zu Ersatzpflan-
zungen nach § 7 nicht nachkommt.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 34 
Abs.2 NatSchG LSA mit einer Geldbuße bis 
zu 10.000,00 Euro geahndet werden.

§ 10 Schlussbestimmungen
– Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-

lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte.

– Für Grundstücke, die in Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigen-
tümers der Verfügungsberechtigte im Sinne 
des § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsge-
setzes (VZOG), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2009 (BGBl. I S. 1688) 
geändert worden ist.

– Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nut-
zungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EG BGB) in der Fassung vom 21.09.1994 
BGBl. I S. 2494), geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 11. März 2013 (BGBl. I S. 
434), belastet, so tritt an die Stelle des Eigen-
tümers bzw. der Verfügungsberechtigten im 
Sinne von § 8 Abs. 1 VZOG der Inhaber dieses 
Rechts.

§ 13 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Baum-
schutzsatzungen der

-  Gemeinde Karsdorf vom 16.09.1997, 
außer Kraft.

Karsdorf, den 21.12.2022

O. Schumann – Siegel –
Bürgermeister der Gemeinde Karsdorf

STADT LAUCHA (UNSTRUT)

NEBRA (UNSTRUT)

Sprechzeiten der
Stadt Laucha a.d. Unstrut
Ort: Rathaus, Markt 1, 

06636 Laucha an der Unstrut

Sekretariat:
Frau Thomas: 03 44 62 / 7 00 22
Montag   8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag   8.00 - 12.00 Uhr, 

12.30 - 18.00 Uhr
Mi./Do.   8.00 - 12.00 Uhr, 

12.30 - 15.00 Uhr
Freitag   8.00 - 12.00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Bilstein: 03 44 62 / 7 00 11
Die Sprechtage des Bürgermeisters finden 
vorrübergehend bis zum Frühjahr jeden Diens-
tag im Rathaus Laucha von 16:00 bis 18:00 
Uhr statt. (außer den 5. Dienstag des Monats)

Bereitschaft Stadthof: 0174 / 2 13 81 29

Sprechzeiten der
Stadt Nebra (Unstrut)
Ort: Rathaus, Promenade 13,

06642 Nebra (Unstrut)

Sekretariat & Stadtinformation:
Frau Nitzschker: 03 44 61 / 2 20 16
Dienstag 9.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.30 - 14.30 Uhr
Donnerstag 9.30 - 16.00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Frau Scheschinski: 03 44 61 / 2 21 01

Dienstag:  10.00 – 12.00 u.
16.00 – 18 Uhr

Donnerstag: 16.00 – 18.00 Uhr

Sprechtage des Notars Stephan Baron 
von der Trenck in Nebra (Unstrut)

An folgenden Tagen finden im Beratungs-
raum der Stadt Nebra (Unstrut), Promenade 
13 a, die Sprechtage des Notars Stephan 
Baron von der Trenck statt. Termine kön-
nen über das Notariat in Naumburg unter 
03445/26143 telefonisch vereinbart werden.
12.04. 26.04. 10.05. 24.05. 14.06.
28.06. 12.07. 26.07. 09.08. 23.08.
13.09. 27.09. 11.10. 25.10. 15.11.
29.11. 13.12. 27.12.
Uhrzeit:  13:00 – 18:00 Uhr
Terminvereinbarungen können über das No-
tariat in Naumburg 03445/26143 in der Zeit 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr (Mo.-Do.) und 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Fr.) 
vorgenommen werden.

Jeden Montag
Vorteilsangebote für Leser des Naumburger Tageblattes

LESER-SERVICE
Telefon:
0345 565 5454
Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr 
Sa. 7 – 12 Uhr
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Wir gratulieren
herzlich zum Geburtstag!

in: Balgstädt
05.04.  Frau Maake, Lieselotte  zum 85. Geburtstag
21.04.  Frau Knösel, Gerda  zum 95. Geburtstag

in: Balgstädt OT Burkesroda
03.04. Herr Krawetzke, Helmut zum 73. Geburtstag
07.04.  Herr Saal, Horst zum 85. Geburtstag

in: Balgstädt OT Dietrichsroda
27.04.  Herr Frenzel, Bernd zum 80. Geburtstag

in: Freyburg (Unstrut)
31.03.  Herr Pochert, Joachim zum 75. Geburtstag
03.04.  Frau Lindner, Waltraud zum 75. Geburtstag
08.04.  Frau Pitulle, Hildegard Herta

zum 80. Geburtstag
09.04.  Frau Franke, Bärbel zum 70. Geburtstag
17.04.  Frau Klang, Edeltraut zum 75. Geburtstag
17.04.  Frau Oehler, Inge zum 80. Geburtstag
18.04.  Herr Rothe, Manfred zum 80. Geburtstag
18.04.  Herr Dr. Schulze, Karsten zum 80. Geburtstag
19.04. Herr Bertling, Martin zum 79. Geburtstag
20.04.  Frau Werther, Rita zum 90. Geburtstag
24.04.  Frau Lindner, Regina zum 70. Geburtstag
26.04. Frau Prauss, Edith zum 70. Geburtstag
27.04.  Frau Müller, Veronika zum 75. Geburtstag
28.04.  Herr Oreschewski, Peter zum 75. Geburtstag
28.04.  Herr Schwerdt, Jörgen zum 75. Geburtstag

in: Freyburg (Unstrut) OT Nißmitz
16.04.  Herr Sitz, Bernd zum 80. Geburtstag

in: Freyburg (Unstrut) OT Pödelist
25.04.  Herr Dathe, Armin zum 70. Geburtstag

in: Freyburg (Unstrut) OT Weischütz
17.04.  Frau Markworth, Maria zum 90. Geburtstag

in: Freyburg (Unstrut) OT Zscheiplitz
19.04. Herr Dr. Schlegelberger,Ernst-Ulrich

zum 91. Geburtstag

in: Gleina
27.04.  Herr Lehmann, Eberhard zum 80. Geburtstag

in: Gleina OT Baumersroda
06.04.  Frau Müller, Marion zum 70. Geburtstag

in: Goseck
31.03.  Herr Weber, Egon zum 70. Geburtstag
06.04.  Herr Beppler, Eberhard zum 70. Geburtstag
24.04.  Herr Jakob, Martin zum 70. Geburtstag

in: Goseck OT Markröhlitz
06.04.  Frau Winter, Waltraud  zum 90. Geburtstag
13.04. Herr Simon, Hartwig zum 82. Geburtstag
16.04.  Herr Fischer, Hans zum 70. Geburtstag
23.04.  Frau Fiedler, Martina zum 75. Geburtstag
28.04.  Herr Engel, Erich zum 70. Geburtstag

in: Karsdorf
04.04.  Frau Braune, Edelgard zum 90. Geburtstag
12.04.  Frau Pohl, Ellinore zum 70. Geburtstag

in: Karsdorf OT Wetzendorf
07.04.  Herr Kabisch, Hilmar zum 85. Geburtstag
24.04.  Frau Schulz, Regina zum 70. Geburtstag
28.04.    Herr Laase, Günter zum 71. Geburtstag

in Laucha an der Unstrut
08.04.  Herr Jäger, Reinhard zum 75. Geburtstag
08.04.  Herr Werner, Gustav zum 85. Geburtstag
10.04.  Frau Lange, Waltraud zum 75. Geburtstag
15.04.  Herr Heinisch, Wolfram zum 80. Geburtstag
17.04.  Frau Ködderitzsch, Brunhilde 

zum 70. Geburtstag

18.04.  Frau Dabbert, Christine zum 70. Geburtstag
21.04.  Herr Schmidt, Martin zum 90. Geburtstag
24.04.  Frau Köppel, Edeltraud  zum 90. Geburtstag
28.04.  Herr Möhner, Siegfried zum 80. Geburtstag

in: Laucha a. d. U. OT Dorndorf
31.03.  Herr Heinicke, Hans zum 70. Geburtstag
04.04.  Frau Bothe, Rita zum 75. Geburtstag
28.04.  Herr Pfeiffer, Dieter zum 70. Geburtstag

in: Laucha a. d. U. OT Tröbsdorf
21.04.  Herr Patzke, Manfred zum 75. Geburtstag

in: Nebra (Unstrut)
01.04.  Frau Freudenberg, Anna zum 85. Geburtstag
01.04.  Frau Jacobi, Annemarie zum 85. Geburtstag
06.04.  Herr Kowalewicz, Adolf zum 80. Geburtstag
08.04.  Frau Geppert, Jutta zum 70. Geburtstag
08.04.  Frau Halmich, Sigrid zum 70. Geburtstag
09.04.  Frau Kowalewicz, Marlis zum 75. Geburtstag
09.04.  Herr Völzke, Klaus-Dieter zum 70. Geburtstag
10.04.  Frau Burkert, Renate zum 80. Geburtstag
21.04.  Frau Garthoff, Sigrid zum 75. Geburtstag
21.04.  Herr Medelnik, Karl-Heinz zum 75. Geburtstag
23.04.  Frau Gottschalk, Elvira zum 85. Geburtstag
25.04.  Frau Sachse, Renate zum 70. Geburtstag
27.04.  Frau Kubatzky, Margot zum 95. Geburtstag

in: Nebra (Unstrut) OT Kleinwangen
25.04.  Frau Merl, Ingrid zum 80. Geburtstag
26.04.  Herr Bornschein, Georg zum 70. Geburtstag

in: Nebra (Unstrut) OT Reinsdorf
14.04. Herr Brodmann, Friedrich  zum 93. Geburtstag
21.04.  Herr Brieg, Günther zum 75. Geburtstag

 Hinweise zur Veröffentlichung von Geburtstagen
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Unstruttal
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
seit dem 1. November 2015 gilt in Deutschland das neue Bundesmeldegesetz. 
Mit der Änderung der Zuständigkeiten wurden durch das Bundesmeldegesetz 
die 16 Ländergesetze der Bundesländer abgelöst und vereinheitlicht.
Allerdings hat diese Gesetzesänderung auch Auswirkungen auf unsere Be-
kanntgabe von Geburtstagen im Amtsblatt. Seit November 2015 dürfen nur 
noch Geburtstagsjubiläen ab dem 70. Geburtstag und danach nur noch zu run-
den Jubiläen wie 75., 80., 85., 90., 95. und 100. veröffentlicht werden. Falls Sie 
dies nicht wünschen, reichen Sie das bitte schriftlich beim Einwohnermelde-
amt ein.
Um unseren Lesern des Amtsblattes weiterhin einen umfangreichen Geburts-
tagsservice zu bieten, bitten wir alle künftigen Geburtstagsjubilare, die sich auch 
zum 60., 65. und ab dem 70. Geburtstag jährlich über eine Gratulation im Amts-
blatt freuen würden, uns ihren Geburtstag mitzuteilen.
Bitte nutzen Sie dafür den nebenstehenden Vordruck. Dieser Vordruckkann per 
Post, Fax oder per E-Mail gesendet werden.
Bitte senden Sie uns rechtzeitig die Einverständniserklärung zu, mindestens 
acht Wochen vor Ihrem Geburtstag.

Anschrift:  Verbandsgemeinde Unstruttal 
S. Fuchs, Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)
E-Mail: s.fuchs@verbgem-unstruttal.de
Fax: 03 44 64 / 3 00 60

Einverständniserklärung

Hiermit gebe ich mein Einverständnis zur Veröffentlichung mei-
nes Namens und meiner Geburtsdaten im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde Unstruttal.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Telefonnummer

Ort, Datum

Unterschrift
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Balgstädt RM 12.04., 25.04.
Bio 06.04., 20.04.
Gelb 18.04.
Blau 19.04.

Baumersroda RM 05.04., 19.04.
Bio 14.04., 27.04.
Gelb 18.04.
Blau 20.04.

Burgscheidungen RM 06.04., 21.04.
Bio 31.03., 15.04., 28.04.
Gelb 13.04.
Blau 12.04.

Burkersroda RM 12.04., 25.04.
Bio 04.04., 18.04.
Gelb 03.04., 25.04.
Blau 19.04.

Dietrichsroda RM 12.04., 25.04.
Bio 04.04., 18.04.
Gelb 03.04., 25.04.
Blau 19.04.

Dobichau RM 05.04., 19.04.
Bio 14.04., 27.04.
Gelb 06.04., 28.04.
Blau 28.04.

Dorndorf RM 05.04., 19.04.
Bio 06.04., 20.04.
Gelb 18.04.
Blau 19.04.

Ebersroda RM 05.04., 19.04.
Bio 14.04., 27.04.
Gelb 18.04.
Blau 20.04.

Freyburg (U.) RM 31.03., 14.04., 28.04.
Bio 08.04., 21.04.
Gelb 31.03., 21.04.
Blau 18.04.

Freyburg (U.) RM 31.03., 14.04., 28.04.
(Niersteiner Str, Bio 05.04., 19.04.
Nordstraße, Gelb 31.03., 21.04.
Weinbergstr.) Blau 18.04.

Gleina RM 05.04., 19.04.
Bio 14.04., 27.04.
Gelb 18.04.
Blau 20.04.

Goseck RM 14.04., 27.04.
Bio 08.04., 21.04.
Gelb 04.04., 26.04.
Blau 18.04.

Größnitz RM 12.04., 25.04.
Bio 06.04., 20.04.
Gelb 18.04.
Blau 19.04.

Großwangen RM 11.04., 24.04.
Bio 31.03., 15.04., 28.04.
Gelb 15.04.
Blau 17.04.

Hirschroda RM 12.04., 25.04.
Bio 06.04., 20.04.
Gelb 18.04.
Blau 19.04.

Karsdorf RM 06.04., 21.04.
Bio 03.04., 17.04.
Gelb 06.04., 28.04.
Blau 12.04.

Kirchscheidungen RM 06.04., 21.04.
Bio 31.03., 15.04., 28.04.
Gelb 13.04.
Blau 05.04.

Kleinwangen RM 04.04., 18.04.
Bio 31.03., 15.04., 28.04.
Gelb 15.04.
Blau 17.04.

Laucha a.d.U. RM 12.04., 25.04.
Bio 04.04., 18.04.
Gelb 19.04.
Blau 05.04.

Markröhlitz RM 06.04., 20.04.
Bio 31.03., 15.04., 28.04.
Gelb 04.04., 26.04.
Blau 18.04. 

Müncheroda RM 05.04., 19.04.
Bio 14.04., 27.04.
Gelb 18.04.
Blau 20.04.

Nebra (U.) RM 04.04., 18.04.
Bio 12.04., 25.04.
Gelb 14.04.
Blau 17.04.

Nißmitz RM 31.03., 14.04., 28.04.
Bio 05.04., 19.04.
Gelb 18.04.
Blau 18.04.

Plößnitz RM 12.04., 25.04. 
Bio 04.04., 18.04.
Gelb 18.04.
Blau 19.04.

Pödelist RM 05.04., 19.04.
Bio 14.04., 27.04.
Gelb 06.04., 28.04.
Blau 28.04.

Reinsdorf RM 06.04., 21.04.
Bio 03.04., 17.04. 
Gelb 06.04., 28.04.
Blau 17.04.

Schleberoda RM 05.04., 19.04.
Bio 14.04., 27.04.
Gelb 18.04.
Blau 20.04.

Städten RM 12.04., 25.04.
Bio 06.04., 20.04.
Gelb 18.04.
Blau 19.04.

Tröbsdorf RM 06.04., 21.04.
Bio 31.03., 15.04., 28.04.
Gelb 01.04., 24.04.
Blau 05.04.

Weischütz RM 05.04., 19.04.
Bio 06.04., 20.04.
Gelb 18.04.
Blau 19.04.

Wennungen RM 06.04., 21.04.
Bio 31.03., 15.04., 28.04.
Gelb 18.04.
Blau 12.04.

Wetzendorf RM 06.04., 21.04.
Bio 03.04., 17.04.
Gelb 06.04., 28.04.
Blau 12.04.

Zeuchfeld RM 05.04., 19.04.
Bio 14.04., 27.04.
Gelb 18.04.
Blau  20.04.

Zscheiplitz RM 05.04., 19.04.
Bio 06.04., 20.04.
Gelb 18.04.
Blau 20.04.

MÜLLTERMINE
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NEUES AUS DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Ausstellungseröffnung
der Freyburger Malerin Rita Hilpert in der Rathausgalerie

"Blühendes"
am 18.04.2023 um 16.00 Uhr
Sie sind recht herzlich dazu eingeladen.

Die Ausstellung kann zu den
Sprechzeiten besucht werden:

NEUES AUS DEN FEUERWEHREN DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Jahreshauptversammlung der Ortswehrleiter
Am 10.02.2023 hatte der Gemeindewehrleiter 
Christopher Radenz seine Ortswehrleiter und de-
ren Stellvertreter zur Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Unstruttal ins Geräte-
haus nach Wetzendorf eingeladen, um das Jahr 
2022 Revue passieren zu lassen.
Die aktuelle Mitgliederstatistik in seiner Präsen-
tation zeigt einen stetigen Anstieg in allen Berei-
chen der Feuerwehr. So sind derzeit 515 Kame-
raden und Kameradinnen Mitglied der Feuerwehr 
Unstruttal, davon 143 Atemschutzgeräteträger.
Die Nachwuchsabteilungen verzeichnen derzeit 
102 Mitglieder in den 10 Jugendfeuerwehren und 

116 Mitglieder in den 9 Kinderfeuerwehren.
Durch Herrn Radenz wurden ebenfalls die Einsät-
ze des Jahres 2022 ausgewertet. Demnach rück-
ten die Ortsfeuerwehren zu 174 Einsätzen aus. 
Als besonderes Ereignis wurde die Übergabe des 
Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeug an 
die Ortsfeuerwehr Nebra (Unstrut) erwähnt.
Neben einem Löschangriff Nass in Kirchschei-
dungen konnten Jubiläen in Balgstädt Laucha 
und Karsdorf gefeiert werden.
Herr Radenz sowie Verbandsgemeindebürger-
meisterin Jana Schumann dankten ihren Orts-
wehrleitern sowie deren Kameraden und Kame-

radinnen und den Kinder- und Jugendwarten für 
ihre geleistete Arbeit.
Jana Schumann und Christopher Radenz beför-
derten im Anschluss die Kameraden André Jan-
ßen zum Löschmeister und Heiko Broneske zum 
Brandmeister.
Auch wurden Bernd Klukas zum Ortswehrleiter 
und Marko Klukas zum stellvertretenden Orts-
wehrleiter der Ortsfeuerwehr Reinsdorf sowie 
Stefan Schöppe  zum Ortswehrleiter und Ralf 
Krüger zum stellvertretenden Ortswehrleiter der 
Ortsfeuerwehr Zeuchfeld ernannt.

Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag   9.00 – 12.00 Uhr

Jahreshauptversammlung Ortsfeuerwehr Zscheiplitz 2023
Am Freitag, 3. März 2023, fand die diesjährige 
Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr 
Zscheiplitz statt. 
Ab 18 Uhr konnte Ortswehrleiter Andreas Rößler 
die Kameradinnen und Kameraden im Gemein-
deraum in Zscheiplitz begrüßen. Als Gäste waren 
der Bürgermeister der Stadt Freyburg Udo Mä-
nicke, der stellvertretende Gemeindewehrleiter 
Steve Otto, Christian Schirner und Heiner Grett 
für den Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes 
Burgenlandkreis sowie die Ortswehrleiter Chris-
tian Stude-Verch aus Freyburg und Enrico Tänzer 
aus Weischütz mit seinem Stellvertreter Hannes 
Müller anwesend.
Bevor die eigentliche Veranstaltung eröffnet wer-
den konnte, galt es zunächst, Glückwünsche an 
den Kameraden Andreas Peter zu überbringen, 
der trotz seines Geburtstages an der Versamm-
lung teilnahm. Hierzu wurde ihm ein kleines Prä-
sent überreicht. Nach der Ehrung der verstorbe-
nen Kameradinnen und Kameraden folgte der 
Rechenschaftsbericht des Ortswehrleiters. 
Im Jahr 2022 wurde die Ortsfeuerwehr Zscheip-
litz neun Mal alarmiert, davon dreimal im Rahmen 
der Drohnengruppe der Feuerwehr Unstruttal.
Auf Standortebene wurden durch die elf Mitglie-
der der Einsatzabteilung insgesamt 330 Stunden 
Aus- und Fortbildung in 18 Diensten absolviert. 
Als besondere Highlights waren im letzten Jahr 
eine gemeinsame Einsatzübung mit der Ortsfeu-
erwehr Weischütz sowie das Tagesseminar Erste 
Hilfe zu nennen. Auf Kreisebene konnte leider nur 
an einem Lehrgang erfolgreich teilgenommen 
werden.

Ein freudiges Kapitel im Bericht war die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen. Nach Corona-Zwangs-
pause in den Jahren 2020 und 2021 konnten im 
letzten Jahr wieder das Maifeuer und der Mar-
tinsumzug durchgeführt werden. Als neue Veran-
staltung kam im letzten Jahr die Dorfweihnacht 
hinzu. Alle Veranstaltungen sollen 2023 wieder 
durchgeführt werden.

Mit einem Ausblick auf das Jahr 2023 schloss 
der Bericht. Als wohl größtes Vorhaben für die-
ses Jahr kann sicher die geplante Gründung ei-
ner eigenen Kinderfeuerwehr angesehen werden. 
Hierzu sollen in Kürze wichtige Abstimmungen 
durchgeführt werden, um die organisatorischen 
Rahmenbedingungen festzulegen. Kinder sollen 
so auch in Zscheiplitz frühzeitig spielerisch an 
die Arbeit der Feuerwehr herangeführt werden. 
Es folgten die Auszeichnungen und Ehrungen 
für langjährige Verdienste. Insgesamt 150 Jahre 
Feuerwehrgeschichte galt es in diesem Jahr zu 

ehren.
Zunächst wurde Kamerad Carsten Brix (Foto 
links) von den Ortswehrleitern aus Zscheiplitz 
und Weischütz für 30 Jahre treue Dienste in der 
Feuerwehr ausgezeichnet. Einen Großteil dieser 
Zeit hat er bei der Feuerwehr Zscheiplitz ab-
solviert. Seit etlichen Jahren ist er inzwischen 
aufgrund seines Wohnortes jedoch Mitglied 
der Feuerwehr Weischütz – steht für das Ein-
satzgeschehen aber auch noch immer in seiner 
alten Heimat zur Verfügung. Auf 60 Jahre treue 
Dienste in der Feuerwehr können die Kameraden 
Wolfgang Brix (Foto rechts), der Vater des zuvor 
ausgezeichneten, und Hubert Skupin (Foto links) 
inzwischen zurückblicken. Da sie gemeinsam die 
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NEUES AUS DEN BIBLIOTHEKEN DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Stadtbibliothek Freyburg (Unstrut)
Hinter der Kirche 1
06632 Freyburg
Tel.: 034464/28051

E-Mail:
stadtbibliothek-frey@hotmail.de

Öffnungszeiten
Montag 14 – 17 Uhr
Dienstag 10 – 12 Uhr u. 14 – 18 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10 – 12 Uhr u. 14 – 17 Uhr
Freitag 10 – 12 Uhr

Bibliothek Nebra
Breite Straße 19, 06642 Nebra (Unstrut), Tel.: 034461-22216

E-Mail: Bibliothek.nebra@verbgem-unstruttal.de
Homepage: www.bibliothek-nebra.de
Online-Katalog: nebra.iopac.de

Öffnungszeiten
Montag 13.30 – 16.30 Uhr
Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.30 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 12.00 Uhr
Freitag: 15.00 – 18.00 Uhr

Hälfte dieser Zeit als Wehrleiter bzw. stellvertre-
tender Wehrleiter die Geschicke der Feuerwehr 
Zscheiplitz geleitet haben, wurden Sie hierfür von 
den anwesenden Vertretern des Vorstandes mit 

der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes 
Burgenlandkreis ausgezeichnet.
Nach den Grußworten der anwesenden Gäste 
wurde der offizielle Teil der Veranstaltung been-

det. Es schloss sich ein Familienabend mit den 
Angehörigen der Kameradinnen und Kameraden 
an. Hier wartete mit einem Spanferkel ein echtes 
kulinarische Highlight auf alle Anwesenden.

Eine famose Geste 

In der Kinderfeuerwehr Karsdorf sind derzeit 22 
Kinder aktiv. Um die Floriansjünger bestmöglich 
auszubilden und dafür neue, interessante Ausbil-
dungsmittel anzuschaffen, braucht es Menschen 
und Unternehmen, die uns unterstützen. 
Einen famosen Beitrag zu unserer Nachwuch-
sentwicklung hat jüngst Harald Gorn von Land-
schaft- und Pflasterbau Gorn GmbH geleistet. 
Zu seinem Jubiläum im vergangenen Jahr bat 
er seine Gäste keine Geschenke zu überbringen, 
sondern eine Spende an die Kinderfeuerwehr zu 
leisten. Grandios. 
Mit diesen Geldern konnten viele schöne Ausbil-

dungsmateralien angeschafft werden, u.a. eine 
Bereitstellungsplane für die Mannschaft und vier 
Atemschutzatrappen, die das Einsatzgeschehen 
auch den Kleinsten nahebringen können. 
Wir möchten Herrn Gorn und seinen Gästen 
sowie allen weiteren Sponsoren von Herzen 
danken. 
Für unsere Gesellschaft ist die ehrenamtliche Ar-
beit sehr wichtig, umso schöner ist es, dass Men-
schen nicht wegschauen, sondern uns tatkräftig 
unterstützen. 

DANKE AN ALLE...

Ferienangebot
Am Mittwoch, den 05. April 2023 
um 14.00 Uhr, findet in der Stadt-
bibliothek Freyburg ein Bastelnachmit-
tag statt. Alle Kinder die Lust und Zeit haben, 
lade ich dazu recht herzlich ein.

Urlaub
Vom 06.04.2023 bis 12.04.2023 bleibt
die Bibliothek geschlossen.

NEPAL – Unter den Augen 
Buddhas
Eine Live-Reportage 
Am Freitag, den 
21.04.2023 um 
17.00 Uhr nimmt uns 
Michi Münzberg mit auf 
diese abenteuerliche 
Reise. 

Ort: Stadtbibliothek Freyburg
Was das Reisen betrifft, 
ist Michaela Münzberg 
ein absoluter Spätzünder. 
Mit Mitte 40 krempelte sie 
ihr Leben völlig um und 
buchte ein Ticket nach 
Bali. Erholung, Entspan-
nung und endlose Strand-

spaziergänge schwebten ihr vor und waren si-
cher auch genau das, was sie in ihrer damaligen 
Lebenssituation brauchte.
Doch dann kam alles anders - auf der Insel der 
Götter erwachte ihre Abenteuerlust. Sie bestieg 
Vulkane, überwand ihre extreme Schlangen-
angst, begleitete einen Brahmanen-Priester zu 

mystischen Zeremonien und tauchte tief in eine 
bisher unbekannte Kultur ein.
Seitdem zieht es Michi immer wieder nach Asi-
en. Sie strandete quasi als Schiffbrüchige auf 
den Gili-Inseln,  lernte die Grundlagen der Tra-
ditionellen Thai-Massage in einem Tempel in 
Bangkok, überquerte auf den Spuren von Hein-
rich Harrer den Himalaya, erstieg die Stufen des 
Potala-Palastes in der verbotenen Stadt Lhasa, 
schlug sich von Delhi aus zum Thron des Da-
lai Lama in Nordindien durch, um von ihm den
Segen zu erbitten …
Ein Land hat es Michi besonders angetan –
Nepal. Höhenangst und ein ausgeprägtes Kom-
fortbedürfnis waren nicht gerade die besten 
Voraussetzungen, um dieses kleine Land auf 
dem Dach der Welt zu besuchen. Aber es gab 
einen guten Grund dafür: die Landung auf dem 
gefährlichsten Flughafen der Welt!
Michi verbrachte seitdem jährlich mehrere 

Monate in ihrer Wahlheimat. Sie führte als Gui-
de private Reisegruppen durchs Land und be-
treut bis heute das von ihr ins Leben gerufene 
Hilfsprojekt. Aus einem verrückten Abenteuer 
ist eine Lebensaufgabe geworden. 
Unzählige Geschichten und Episoden füllen ihre 
Reisetagebücher – spannende, berührende und 
ganz verrückte!
Auf unterhaltsame und humorvolle Art nimmt 
Michi ihre Zuschauer mit auf eine Reise ans an-
dere Ende der Welt und beweist einmal mehr: 
Man muss weder jung, noch reich noch sport-
lich sein um seine Träume zu leben!
Uns erwartet ein spannender Abend mit wun-
derbaren Aufnahmen und einem Bericht, der 
seinen Zuhörern die Zeit vergessen lässt. Der 
Eintritt ist frei, lediglich um eine kleine Spende 
wird gebeten.
Gern lade ich Sie dazu herzlich ein.

Birgit Schramm

V O R S C H A U :
Was?  Lesung und 

Livereportage mit 
Michi Münzberg,
„Grenzerfahrung 
und Heimatliebe“

Wann?  Donnerstag,
20. April 2023 – 
19.00 Uhr

Wo?  Johanniterhaus Nebra,
August-Bebel-Straße 1

Zur Begleichung des Honorares bitten wir um Urlaub vom 24. bis 28. April 2023
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STADT FREYBURG (UNSTRUT)

eine Spende – der Bibliotheks- & Leseförderver-
ein Nebra und Umgebung e.V..
Rückblick  2023:
Veranstaltungen in der Bücherei:
Am 23. und am 30. Januar 2023 konnten die 
Vorschulkinder (Kita Karsdorf, Kita Nebra, Kita 
Reinsdorf) zur ersten Bibliothekseinfühung be-
grüßt werden. Als Einstieg gab es ein Erzählthe-
ater: „Die Pippilothek“. Danach wurde die Ge-
schichte  von den Kindern nacherzählt. Nun galt 
es alle Räumlichkeiten der Bücherei zu erobern 
und kennenzulernen, da einige Kinder noch nie 
zuvor in einer Bücherei waren.
Alle Buchstaben des Alphabethes mussten auf-
gestöbert werden. Dies machte den Kindern viel 
Spaß.
Als kleines Mitbringsel für die Eltern gab zum 
Abschied, „eine kleine Bibliothek“ mit dem ge-
samten Bücherschatz. (Recherche: nebra.io-

pac.de)
Die beiden ersten Klassen freuten sich auf ein 
besonderes Kamishibai am letzten Schultag – 
vor den Winterferien. Gelesen wurde: „Die kleine 
Hexe – Winterzauber mit Abraxas“.
Dies war zugleich eine schöne Einstimmung zur 
anstehenden Fastnacht.
Natürlich kamen dann auch Fragen auf: „Gibt es 
wirklich den Blocksberg?“
Am 24. März 2023 begann der „Lesestart“ für 
die jüngere Kitagruppe in Wetzendorf. Unter-
stützung gab es von der Stiftung Lesen. Diese 
stellte die Lesetaschen mit einem Kinderbuch 
sowie Informationsmaterial für die Eltern zur 
Verfügung. Natürlich gab es auch eine vorge-
lesene Geschichte: „Gemeinsam! Lesen macht 
Spaß“.
Angebote – Medien – außer den Büchern:
Erzähltheater und Bildkarten, Hörbücher – CD, 

tonies, Hörbuch – Stick, tiptoi – Bücher
LÜK – Kästen 
(6, 12, 24 Steine)
(bambino LÜK, ab 2 Jahren, 
mini LÜK, Vor-, Grundschul-
alter, LÜK bis 6.Klasse)

Projekte: Eine gemeinsame Leseaktion der Bü-
cherei und der GTS Nebra findet für die Schul-
kinder ab der zweiten bis zu den vierten Klassen 
statt.

Aus den insgesamt 644 ausge-
zeichneten Antolinbüchern der 
Bücherei können die Kinder ihr 
Exemplar auswählen, lesen und 
ab sofort das Antolinrätsel in der 
Bücherei durchführen.

Ein gesundes Osterfest wünsche ich – freund-
lichst K. Möder. 

GEMEINDE BALGSTÄDT

Sammeltassenteffen

Nach der Corona-Pause führten wir am 
19.02.2023 im Dorfgemeinschaftshaus in Größ-
nitz wieder ein Sammeltassenteffen durch. Je-
der brachte natürlich seine Sammeltasse mit 
und wir tranken gemütlich Kaffee. Es war ein 
schöner Nachmittag.
 Dorfclub Größnitz/Städten e.V.

GEMEINDE BALGSTÄDT OT BURKERSRODA

Mitteilung der Jagdgenossenschaft Burkersroda
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Datum  :  04. Mai 2023
Uhrzeit : 19.00 Uhr
Ort:     Gaststätte Windmühle, 

Dietrichsroda
Eingeladen sind alle Grundeigentümer von land- 
oder forstwirtschaftlich nutzbaren Flächen in-
nerhalb der Gemarkung Burkersroda.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einla-

dung und der Beschlussfähigkeit
3.  Protokoll der letzten 

Jahreshauptversammlung 
4. Kassenbericht

5. Entlastung des Vorstandes
6.  Rechenschaftsbericht des Jagdpächters: 

Abschusszahlen und Wildschadensge-
schehen zum vergangenen Jagdjahr, sowie 
Abschussplanvorstellung für das Jagdjahr 
23/24.

7. Wahl von 2 Kassenprüfern
8.  Ausklang der Versammlung mit Einladung 

zum gemeinsamen Abendessen durch den 
Jagdpächter

Hinweis des Vorstandes: zur Aktualisierung des 
Jagdkatasters bitten wir um schriftliche Mittei-
lung der Änderungen an den Vorstand. 

Der Vorstand

Stellenangebot – Stellenprofil: Bundesfreiwillige*r (m, w, d)

Art der Stelle: Bundesfreiwilligendienst
Einsatzbereich: sonstige
Anzahl der Stellen: 2
Dienstbeginn: ab sofort
Dauer der Anstellung: 12 Monate
Wochenstunden: 40 Stunden

Stellenbeschreibung:
Die ständige Ausstellung "Mythos Turnvater", welche sich mit dem Leben und Wirken von Friedrich Ludwig Jahn beschäftigt, faszi-
niert die Besucher des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums. Wir gestalten ständig wechselnde Sonderausstellungen, Vorträge und Veran-
staltungen und nehmen an Messen teil. Über die museumspädagogischen Angebote wird Wissen an alle Besuchergruppen vermittelt. 
Der/ die Freiwillige wird in die Bereiche der Museumspädagogik und der Dokumentation integriert. Hauptaufgabe ist die Hilfe bei der Erschlie-
ßung der Bestände des Jahn-Museums sowie die Vorbereitung und Hilfe bei der Durchführung von museumspädagogischen Angeboten und 
Veranstaltungen. Der/ die Freiwillige sollte über Selbständigkeit, Kreativität, historisches Interesse und Freude an der Arbeit mit Menschen ver-
fügen. Der/ die Freiwillige sollte bereit sein an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten.

Name der Einrichtung: Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum
Straße: Schlossstraße 11
PLZ und Ort: 06632 Freyburg
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Land: DE
Kontaktdaten: Ansprechpartner: Manuela Dietz
Telefon: 034464 27426
E-Mail: info@jahn-museum.de · Internetadresse: www.jahn-museum.de
Einsatzstelle: siehe Einrichtung
Führerschein: nicht erforderlich

Veranstaltungshinweis:

Mit den „Weinfreunden“
nach Bulgarien
Lesen Sie dazu den Artikel auf Seite 19!
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Die Handmacher*innen laden ein
zum 1. Ostermarkt 
auf dem Marktplatz in Freyburg

Am 01. und 02.04.2023 ist es soweit, der 1. 
Ostermarkt findet jeweils von 10 – 17 Uhr 
statt. 

Eine Vielzahl bunter Stände erwarten ihre 
Besucher*innen. Genähtes, Gehäkeltes, 
Schmuck, Tupperware und Dekoartikel unter-
schiedlicher Art gilt es zu entdecken. 

Ein kleiner Bastelstand für Kinder ist eben-
falls geplant.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Einladung 
Jagdgenossenschaft Freyburg
Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenos-
senschaft Freyburg (Unstrut) laden wir recht 
herzlich am Donnerstag, den 06.04.2023, um 
18:00 Uhr in das Weingut Deckert ein.
Tagesordnung:
- Bericht des Vorsitzenden
- Kassenbericht
- Entlastung Vorstand
- Bericht des Jagdpächters
- Verwendung Reinertrag
- Neuwahl Jagdvorstand
Ich bitte um zahlreiches und pünktliches Er-
scheinen.

Florian Deckert
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

Gebietsweinwerbung Saale-Unstrut 
Querfurter Straße 10 
06632 Freyburg (Unstrut) 

Tel.: 034464 26110 
www.weinregion-saale-unstrut.de 

Jungweinwochen an Saale-Unstrut, 1. April – 1. Mai 2023 

WeinWanderWochenende
an Saale-Unstrut
In allen 13 deutschen Weinanbaugebieten ist 
das letzte Wochenende im April den Wander-
freunden gewidmet. An diesem WeinWander-
Wochenende werden vielfältige Möglichkeiten 
geboten, sich aktiv in der Weinregion zu bewe-
gen. Am 29. und 30. April stehen auch an Saa-

le-Unstrut einige geführte Wanderungen auf 
dem Veranstaltungsprogramm. Das Wandern 
als Hobby kann man so mit abwechslungsrei-
chen Weinerlebnissen verbinden und das Wein-
baugebiet für sich neu entdecken. 
Den abschließenden Höhepunkt der Jungwein-
wochen setzt der Freyburger Weinfrühling am 
1. Mai. Viele „Weinkilometer“ können an diesem 

Tag an der einmaligen Terrassenweinbergsku-
lisse der Freyburger Ehrauberge und Schwei-
genberge bis nach Zscheiplitz genussreich zu-
rückgelegt werden. 

Alle Veranstaltungen unter 
www.weinregion-saale-unstrut.de

N A C H R U F

Wir trauern um unsere Sportfreundin

Siegrun Habich
Sie war viele Jahre Mitglied in der TSG Jahnstadt Freyburg.

Die Verstorbene hat sich sehr für den Sport engagiert.
Wir werden sie vermissen und oft an sie denken.

Der Vorstand und die Mitglieder der
TSG Jahnstadt Freyburg Unstrut e.V.

N A C H R U F

Tiefbewegt nehmen wir Abschied von

Klaus-Peter Ruddeck
Als aktiver Kegler und fleißigen Unterstützer des Bahnwarts

des KSV Blau-Weiß halten wir sein Andenken in Ehren
 und wünschen seinen Hinterbliebenen viel Kraft und Zuversicht 

in diesen schweren Zeiten.
Der Vorstand des Kegelsportverein

Blau-Weiß Freyburg für alle Vereinsmitglieder

STADT FREYBURG (UNSTRUT) OT WEISCHÜTZ
Jagdgenossenschaft Weischütz – 
Einladung
zur Jahreshauptversammlung

Wann: Freitag, den 28.04.2023, um 19:00 Uhr 
Wo:   Weingut Köhler-Wölbling in Weischütz

Tagesordnung:
1)  Begrüßung und Festlegung der Ordnungs-

mäßigkeit der Ladung und Beschlussfä-
higkeit

2)  Finanzieller Stand der 
Jagdgenossenschaft

3) Verwendung Reinertrag
4) Vorstandswahl
5) Beschlussfassungen
6) Bericht der Jagdpächtergemeinschaft
7) Sonstiges

Gudrun Titus
Vorsitzende der Jagdgenossenschaft

Entsorgung von altem Fliesenmaterial 
– leicht gemacht!
Was sind das für Men-
schen, die die Natur (Land-
schaftsschutzgebiet) zur 
Müllablagerung nutzen?
In dem Fall handelt es sich 
zum wiederholten Male 
um Fliesen, die am Hohl-
weg zwischen Weischütz 
und Müncheroda im Re-
genwassergraben „lande-
ten“ und unlängst auch 
an der Hangkante (siehe 
Foto). Das Gelände wird 
demnächst wieder zur Schafbeweidung ge-
nutzt, ist Standort von Orchideen und Wildtiere 
halten sich dort auf. Möge der Verursacher viel 
Freude am „neuen Fliesen-Spiegel“ haben.
Gudrun Titus
Vorsitzende Jagdgenossenschaft Weischütz
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STADT FREYBURG
OT ZSCHEIPLITZ

Kabarett Leipziger Pfeffermühle

Programm:  REIZSCHWELLE
am:   16.04.2023
Uhrzeit:  19.00 Uhr
Gasthaus Pretzsch Zscheiplitz
Kartenbestellung unter: 034464/27311

GEMEINDE GLEINA
Das Benefi z – Unplugged – Event
Freitag, 05. Mai 2023 um 19:30 Uhr in der Trinitatiskirche in Gleina
Wohnzimmerkonzert unterm Kirchendach 
MEIN ELBA
MEIN ELBA ist die musikalische Insel von Cars-
ten Schlegel aus Weimar, dessen Musikkariere 
vor 20 Jahren beginnt. Der Durst nach musikali-
schen Reizen bringt Schlegel nun zu seiner So-
lokariere unter dem Namen „MEIN ELBA“. Der 
Sänger und Songwriter hat in Gleina sein erstes 
Album, das er passenderweise „Auftakt“ ge-
nannt hat im Gepäck, und wird unterstützt von 
Musikern aus der Region. Zu hören gibt es deut-
sche, handgemachte, ehrliche Musik in denen 
Geschichten aus dem Leben erzählt werden, 
ganz entspannt ohne großes Theater. 
Vor dem Konzert sorgt der Veranstalter, die 
Pfi ngstgesellschaft Gleina e.V. für die Kulinarik.
Ab 17.00 Uhr erwarten Euch im Pfarrgarten
leckere Snacks und Getränke. Lasst Euch über-
raschen! 
Statt des Eintritts wird um eine Spende gebe-

ten. Die Erlöse werden für die Sanierung des 
Kirchturmes, dem Dachreiter der Trinitatis-
kirche Gleina, zur Verfügung gestellt.

Foto: Carsten Schlegel

GEMEINDE GOSECK

Ostereiersuchen &
  Osterfeuer Zu unserer Party des Jahres sind alle herzlich 

eingeladen. Lasst euch dieses Ereignis auf kei-
nen Fall entgehen. Auf unsere Vereinsgeschich-
te blicken wir in
diesem Jahr voller Stolz zurück. Wenn das kein 
Grund zum Feiern ist.
RAHMENTERMINPLAN:
Freitag, 28.04.2023
18:45 Uhr:   Eröffnung der Feierlichkeiten
19:00 Uhr:   Fußballspiel Traditionself der 

LSG Goseck (Jahrgänge 1960 – 
1990) gegen die Traditionself des 
Halleschen FC

21:00 Uhr  Party mit DJ Patrique
02:00 Uhr Ende der Veranstaltung
Samstag, 29.04.2023
13:00 bis 18:00 Uhr:
Sponsoren-Cup 2023 auf der Ostseite des Platzes.
Ein Kleinfeld-Fußballturnier mit 6 Mannschaften.  
Maschinen-u. Metallbau Respondeck GmbH 
Kfz-Service Marcell Schiedt, Solartechnik Jörg 

Ködel Bau-Management GmbH Christoph Frei-
berg,  Bauunternehmen Raik Werner, Kompter 
Reifen + Autoservice GmbH. Es spielt jeder ge-
gen jeden. 
Auf der Westseite des Waldstadions wird 
für die Kinder eine Hüpfburg aufgestellt und 
gleichzeitig wird ein   kleines Kindersportfest 
durchgeführt (Leichtathletik-Dreikampf mit den 
Disziplinen 30-m-Lauf, Ballweitwurf u. Schluss-
dreisprung) AK 2-4/5-9/10-14 – Mädchen u. 
Jungen werden getrennt gewertet.
18:00 bis 18:30 Uhr: 
Siegerehrung der Sportfestsieger und Siegereh-
rung der Sponsoren-Cup Teilnehmer
19:00 bis 02:00 Uhr:
Party mit DJ Patrique und Abschluss der Feier-
lichkeiten 
Für das leibliche Wohl der Kinder und Erwach-
senen Veranstaltungsbesucher, sind an beiden 
Festtagen ausreichende Speisen und Getränke 
vorhanden!!!

100 Jahre Gosecker Sportverein

GEMEINDE KARSDORF

Kinder- und Jugendhaus „Free-Time“ mit Mehrgenerationenhaus Karsdorf
Ringstraße 25, 06638 Karsdorf
Leiterin Angela Reininger, Tel.: 034461/56247, 015202147092 Fax: 034461/568379
E-Mail: info@mgh-karsdorf.de • Homepage: www.mehrgenerationenhaeuser.de/karsdorf
www.mgh-karsdorf.weebly.com

16. Ostermarkt
am 02.04.2023 von 14.00 – 18.00 Uhr
am Mehrgenerationenhaus in Wetzendorf

Wir gehen mit den Kindern  auf große Ostereiersuche und es gibt eine bärenstarke Animation!
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt! (Kaffee, Kuchen, Roster, Steaks, Getränke)

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch zum Ostermarkt! Anmeldungen erwünscht, zur Bereicherung des Marktes!
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Sachenbörse
Am 06.05.2023, 02.09.2023 und 04.11.2023
wechselt hier manches gut erhaltene Stück für 
kleines Geld den Besitzer und fi ndet mancher 
Besucher genau das Richtige, seien es Textilien, 
Handgemachtes, Dekorations- oder Haushalts-
artikel, Spielsachen und und ...
Kinder, Eltern und Großeltern sind herzlich ein-
geladen, nach Frühjahrs- und Sommergardero-
be zu schauen, aber auch nach vielem mehr.
Unsere Devise ... 
Kaufen, verkaufen und Spaß haben!
Sie können sich gerne wieder bei uns anmelden!
Einlass im Bürgerhaus in Wetzendorf
für Verkäufer: ab 8.00 Uhr
für Käufer: ab 9.30 Uhr
Ende:   ca. 12.30 Uhr
Kosten: 2,00 Euro pro Tisch, den Sie benötigen!
Mit Kaffee und Kuchen kann man in Ruhe aus-
wählen.
Anmeldungen für einen Verkaufstisch bei An-
gela Reininger und Susanne Dessau
Tel.: 034461/56247
Sachen selbst verkaufen! Wie?
Sie mieten einen Verkaufstisch für 2,00 € und 
verkaufen Ihre Sachen zu dem von Ihnen fest-
gelegten Preis.

GEMEINDE KARSDORF OT WENNUNGEN

Festprogramm Spende Wennungen
Freitag, 14.April 2023
ab 14:00 Holzsammeln und Ständchen Blasen

20:30 Uhr Fackelumzug mit Brauchtumsfeuer
(Start am Ortsausgang Wennungen Richtung Tröbsdorf)

21:00 Uhr 90iger Jahre-Party mit regionalen DJ´s

Samstag, 15.April 2023
ab 14:00 Uhr Kaffeetrinken in der Festhalle mit

hausgemachten Kuchen

ab 15:00 Uhr buntes Kinderprogramm

ab 20:00 Uhr Spendetanz mit PASSAT aus Weimar

Sonntag, 16.April 2023
09:00 Uhr Gottesdienst mit regionalen Bläserkreis SURF

10:00 Uhr Frühshoppen in der Festhalle

ab 13:30 Uhr Reiterspiele

ab 14:00 Uhr Die STEIGRAER MUSIKANTEN spielen
zur Blasmusik auf, dazu Tanzeinlagen durch den
Karsdorfer Karnevalsverein

ab 14:00 Uhr Kaffeetrinken in der Festhalle mit
hausgemachten Kuchen

Schausteller sorgen an allen Festtagen für Unterhaltung

Speisen und Getränke in ausreichender Menge erhältlich

STADT LAUCHA AN DER UNSTRUT

Diese Wanderung ist  Bollerwagen tauglich und für die Kinder gibt es eine kleine Überraschung.

Jagdgenossenschaft 
Laucha an der Unstrut

Einladung zur Jahreshauptversammlung über 
das Jagdjahr 2022/2023 am 12. April 2023, 
18:30 Uhr im Schützenhaus Laucha

Tagesordnung:
 1.  Eröffnung und Begrüßung
 2.  Bericht des Vorstandes über das Jagdjahr 

2022/2023
 3. Kassenbericht
 4. Bericht der Revisionskommission
 5. Bericht des Jagdleiters
 6. Diskussion
 7.  Entlastung des Vorstandes für das 

Jagdjahr 2022/2023
 8.  Entlastung des Schatzmeisters für das 

Jadgjahr 2022/2023
 9.  Wahl von zwei Kassenprüfern für das 

Jagdjahr 2023/2024
10. Beschlussfassung
11. Schlusswort des Vorsitzenden
Wir laden alle Mitglieder zu dieser Jahreshaupt-
versammlung ein.

Der Vorstand

STADT LAUCHA AN DER UNSTRUT OT TRÖBSDORF

N A C H R U F

Wir nehmen Abschied von unserem langjährigen Vereinsmitglied

Hartwig Kunth
Mit ihm verloren wir ein treues Mitglied. Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Angehörigen.

Wir werden sein Andenken stets in Ehren bewahren.

Die Mitglieder des Männervereins
 „Felsenfest“ Tröbsdorf e.V.
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STADT NEBRA (UNSTRUT)

Arche Nebra
Kulturbetriebe Burgenlandkreis GmbH
An der Steinklöbe 16
06642 Nebra

Stellenausschreibung
Bei der Kulturbetriebe Burgenlandkreis 
GmbH ist für das Besucherzentrum Arche 
Nebra ab dem 15.06.2023 folgende Stelle 
zu besetzen:

Hausmeister (m/w/d)

Arbeitszeit: 39 Stunden/Woche
Arbeitsort: Nebra

Weitere Informationen unter:
www.himmelsscheibe-erleben.de

Einladung
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Nebra 
lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversamm-
lung am 14.04.2023 um 18.00 Uhr ins Garten-
lokal in Nebra ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes und der Finanzen
3. Bericht der Revisionskommission
4. Diskussion
5. Verlängerung des Pachtvertrages
6.  Beschlussfassung über den

Pacht-Reinertrag aus 2022/2023
7. Vergabe einer Spende
8.  Wahl des neuen Vorstandes und der Revisi-

onskommission
Im Anschluss ist ein gemeinsames, kostenfrei-
es Essen geplant. Wir bitten aus diesem Grund 
Ihre Teilnahme unter der Telefonnummer Nebra 
22284 zu bestätigen.

Diers
Vorstand der Jagdgenossenschaft

7. Nebraer Weinkost

Samstag, den 01.04.2023 
im Weinkeller Nebra
(hinter Schlosshotel)

Verkostung von 
ca. 25 PIWI-Weinen, Secco, 
Bränden und Likör der neuen, 
gegenwärtigen und gereiften 
Jahrgänge aus den 
Nebraer Lagen an einer
Probierstrecke.

Verkostungszeit: 16:00 – 22:00 Uhr
Verkostungsbeitrag: 10,– € p.P. 

Eine Teilnahme ist auch ohne Anmeldung 
möglich.

ÜBER DIE GRENZEN
Seniorenbüro für den Burgenlandkreis
Humboldtstraße 11 
06618 Naumburg / Saale
Tel. 03445 706125 
seniorenbuero@luisenhaus.de
Sprechzeiten: Mittwoch 13.00 bis 16.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Ehrenamtliches Engagement 
gefragt
Das Seniorenbüro ist eine Anlaufstelle für ältere 
Menschen, die nach Beruf und Familie etwas für 
sich und andere tun wollen. Es bietet Informati-
onen zu Ehrenamt und Selbsthilfe, Beratung zu 
Möglichkeiten des Engagements, Bildungsan-
gebote für Ältere und Kontaktmöglichkeiten in 
Gruppen. Hier gibt es viele Möglichkeiten sich 
zu entfalten und einzubringen.
Für die Bewegungsangebote „Fit und aktiv im 
Alter“ und Seniorengymnastik vorwiegend im 
Sitzen wird ab Juli 2023 ein*e Kursleiter*in ge-
sucht. Im Frühjahr besteht die Möglichkeit, in 
den bestehenden Kursen zu hospitieren. Wer 
sich vorstellen kann für diesen guten Zweck 
wöchentlich 2 bis 3 Stunden aufzubringen, mel-
det sich bitte im Seniorenbüro im Luisenhaus 
Naumburg.

Saale-Unstrut-Tourismus e.V.
Topfmarkt 6 | 06618 Naumburg

Thür. Tourismusverband Saale-Holzland e.V.
Jahnstr. 29 | 07639 Bad Klosterlausnitz 
www.saale-unstrut-tourismus.de

Gastgebende für Zeltcamper gesucht

Aufruf an Grundstückseigentümer 
Naumburg, 16.03.2023 (SUT-HH) 
Sie besitzen einen Garten, ein Grundstück oder 
eine freie Fläche? Vielleicht wäre die Idee von 
Zelt zu Hause etwas für Sie. Initiative sucht 
noch mögliche Gastgeberinnen und Gastgeber. 
Zelt zu Hause hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
an ausgewählten Fern-Rad- und Wasserwan-
derwegen passende Zeltstellplätze zu finden. 
Der Saale-Unstrut-Tourismus unterstützt die 
Idee. Durch Saale-Unstrut verläuft ein Teil des 
Feengrotten-Kyffhäuser-Wegs, für den weitere 
Zelt-zu-Hause-plätze gesucht werden. Ziel ist 
es, an jeder Etappe einen Stellplatz anbieten zu 
können. 
Ein Zeltplatz kann eine freie Fläche in einem 
Garten, auf einem Privatgrundstück oder eine 
Wiese vor einem Gästehaus sein. Wandernde 
des ca. 230 Kilometer langen Fernwanderwegs 
können somit an den verschiedensten Stellen 
legal ihr Zelt aufstellen und die Region auf eine 
neue, besondere Art und Weise erleben.

Wer sich vorstellen kann, Gastgeberin oder 
Gastgeber für einen Zeltstellplatz zu werden, 
wendet sich direkt an Zelt zu Hause 
www.zeltzuhause.de. 
Gastgebende registrieren sich auf der Web-
seite und hilft zukünftig Wandernden, Radfah-
renden und Aktivtouristen, sich in der Region 
wohlzufühlen.
  Gesucht werden Zeltstellplätze 

insbesondere rund um
  • Bad Kösen 

• Freyburg 
• Tröbsdorf 
• Memleben 
• Kalbsrieth
• Ichstedt
• rund um das Kyffhäuserdenkmal 

Kontakt Zelt zu Hause 
Nina Heyder Tel. 0163 3641480 
schreibuns@zeltzuhause.de
www.zeltzuhause.de

Mit den „Weinfreunden“ nach Bulgarien

Der bekannte Weinverein aus Freyburg lädt am 
Freitag, 21. April, 20 Uhr zu einer speziellen Ver-
kostung ins „Anisium“ der Winzervereinigung 
Freyburg. Wir begeben uns auf „Weinreise“ nach 
Bulgarien.

Das sonnenverwöhnte Land am Schwarzen 
Meer hat in den letzten Jahren enorm an Be-
deutung in der Weinwelt zugenommen. Die 
Massenweine aus sozialistischen Zeiten sind 
inzwischen geschmackvollen und qualitativ 
hochwertigen Tropfen gewichen; und das nicht 
nur im Rot-, sondern auch im Rosé- und Weiß-

weinbereich. Dies wollen wir anhand von acht 
Weinen verdeutlichen. 

Dr. Frank Thieme als Vereinsvorsitzender und 
Hans Albrecht Zieger – Chef der Winzerverei-
nigung Freyburg – führen durch den Abend. 
Neben den Mitgliedern sind auch Vereinsfrem-
de zu der Bulgarienverkostung willkommen. An-
meldungen können per E-Mail erfolgen; darüber 
gibt es dann weitere Infos (z. B. Kartenpreise): 
weinfreunde-saale-unstrut@online.de.

Frank Nowak

LESER-SERVICE
Telefon:
0345 565 5454
Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr 
Sa. 7 – 12 Uhr
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelisches Pfarramt Freyburg Evangelisches Pfarramt Goseck Evangelisches Pfarramt Laucha

Kirchstraße 7, 06632 Freyburg (Unstrut)
Telefon: 034464-27451
E-Mail: pfarramtfreyburg@gmx.de

Pfarrer Arvid Reschke: 0160 975 772 92
Pfarrerin Christiane Reschke: 0162 675 824 0

Homepage: www.region-saale-unstrut.de

Hugo-Heinemann-Straße 1, 06667 Goseck
Telefon: 0 34 43 / 20 02 42
E-Mail: pfarramt.goseck@gmail.com

Pfarrer Daniel Schilling-Schön: 0163 289 472 4

Homepage: www.region-saale-unstrut.de

Untere Hauptstr. 6, 06636 Laucha a. d. Unstrut
Telefon: 034462 / 20248
E-Mail:   pfarramt-laucha@

kirchenkreis-naumburg-zeitz.de

Pfarrer Dirk Mahlke: 0152 261 272 62
Pfarrerin A.-C. Wegner: 0151 179 443 49
Homepage: www.region-saale-unstrut.de

Gottesdienste
02.04.2023 Gottesdienst
09.30 Uhr | Freyburg, Vorstellungsgottesdienst 

d. Konfirmanden
15.00 Uhr | Balgstädt, Familiennachmittag m. 

Andacht
04.04.2023 Andacht im St. Laurentius
09.30 Uhr | Freyburg
06.04.2023 Tisch-Abendmahl
18.00 Uhr | Balgstädt
07.04.2023 Karfreitag-Gottesdienst mit AM
09.30 Uhr | Freyburg
15.00 Uhr | Schleberoda
15.00 Uhr | Geläut zur Sterbestunde Jesu in 

Frbg.
08.04.2023 Osternacht
23.00 Uhr | Freyburg
24.00 Uhr | Osterläuten in Freyburg
09.04.2023 Oster-Gottesdienst mit AM
08.30 Uhr | Nißmitz
10.30 Uhr | Zeuchfeld mit Konfirmation
14.00 Uhr | Müncheroda
10.04.2023 Oster-Gottesdienst mit AM
09.30 Uhr | Freyburg
09.30 Uhr | Balgstädt
11.00 Uhr | Größnitz
16.04.2023 Gottesdienst
09.30 Uhr | Freyburg
23.04.2023 Gottesdienst
09.30 Uhr | Freyburg
28.04.2023 Friedensgebet
19.00 Uhr | Freyburg
30.04.2023 Gottesdienst
09.30 Uhr | Freyburg

Angebote für Kinder und Jugendliche
01.04.2023 KiSa – Kindersamstag
10.00 - 13.00 Uhr | Freyburg
03.04.2023 Krabbelgruppe
09.30 Uhr | Freyburg
17.04.2023 Krabbelgruppe
09.30 Uhr | Freyburg
24.04.2023 Krabbelgruppe
09.30 Uhr | Freyburg

Veranstaltungen
28.04.2023 + 29.04.2023
Theateraufführung in St. Marien
über Friedrich-Ludwig Jahn
jeweils 20.30 Uhr | Freyburg

Gottesdienste
02.04.2023 Palmsonntag
14.30 Uhr | Goseck, Vorstellungsgottesdienst 

d. Konfirmanden
07.04.2023 Karfreitag
10.30 Uhr | Kleinjena
17.00 Uhr | Großjena
08.04.2023 Karsamstag
14.30 Uhr | Markröhlitz mit Osterfeuer
17.00 Uhr | Eulau mit Osterfeuer
09.04.2023 Ostersonntag
05.45 Uhr | Goseck, Osternacht im Schloss
09.00 Uhr | Roßbach
11.00 Uhr | Großwilsdorf mit Taufe
13.00 Uhr | Goseck, Konfirmation
10.04.2023 Ostermontag
09.00 Uhr | Dobichau mit Taufe (m. Pödelist)
10.00 Uhr | Pettstädt
10.30 Uhr | Schellsitz
23.04.2023 Sonntag
09.30 Uhr | Schellsitz
14.30 Uhr | Goseck mit Kirchenkaffee,

Pfarrscheune

Angebote für Kinder und Jugendliche
Christenlehre (jeden Dienstag, außer in den 
Schulferien)
16.30 Uhr | Schellsitz
12.04.2023 Kinderkirche beim Kinderstamm-
tisch
17.00 Uhr | Pettstädt, Kirche
Kidstreff pausiert im April.
14.04.2023 Konfitreff
19.00 Uhr | Goseck, Pfarrscheune

Veranstaltungen
03.04.2023 Glaube-Kräuter-Traditionen
18.00 Uhr | Goseck, Grüne-Neune-Suppe

27.04.2023 Frauenkreis
15.00 Uhr |  Kleinjena

Urlaub Pfr. Schilling-Schön
vom 24.04. - 02.05.2023.

Gottesdienste
02.04.2023
 9:00 Uhr | Kirchscheidungen
10:30 Uhr | Laucha
15:00 Uhr | Gleina; Passionsmusik mit Taufe
05.04.2023 
18:30 Uhr | Weischütz Passions-GD m. Abendm.
06.04.2023 
17:00 Uhr | Baumersroda; Passions-GD + Abendm.
07.04.2023 
 9:00 Uhr | Hirschroda m. Abendm.
10:30 Uhr | Ebersroda; m. Abendm.
10:30 Uhr | Kirchscheidungen
14:00 Uhr | Burgscheidungen; m. Abendm.
08.04.2023
23:00 Uhr | Kirchscheidungen; m. Abendm.
23:00 Uhr | Gleina; m. Taufe & Abendm.
09.04.2023
 9:00 Uhr | Hirschroda; Pfüfgs-GD m. Agape
 9:00 Uhr | Dorndorf; m. Abendm.
10:30 Uhr | Laucha; m. Taufe & Abendm.
10:30 Uhr | Ebersroda; m. Abendmahl
14:30 Uhr | Burgscheidungen; m. Abendm.
17:00 Uhr | Weischütz; m. Abendm.
10.04.2023
 9:00 Uhr | Tröbsdorf; m. Abendmahl
 9:00 Uhr | Gleina; m. Abendm.
10:30 Uhr | Kirchscheidungen; m. Lindenchor
16:04.2023
 9:00 Uhr | Gleina
10:30 Uhr | Laucha
16:00 Uhr |   Baumersroda; Prüfg. D. Konfirmanden
23.04.2023 
 9:00 Uhr | Gleina
10:30 Uhr | Laucha; Prüfg. D. Konfirmanden
14:00 Uhr | Kirchscheidungen

Angebote für Kinder und Jugendliche
Baumersroda 16:00 Uhr  / 19.04. 
Gleina 17:00 Uhr / 19.04. /
Kirchscheidungen 17:00 Uhr 
14.04. Burgscheidungen 17:00 Uhr alle 14 Tage
Laucha: 9:00 Uhr 01.04.

Veranstaltungen
02.04. 15:00 Uhr Gleina: Passionsmusik
07.04. 20:00 Uhr Laucha: Passionsspiel

Aufruf: Konfirmationsjubiläum
die Konfirmanden-Jahrgänge 1973 / 1963 / 
1958 / 1953 / 1948 (nicht Geburtsjahrgänge!) 
sind dazu recht herzlich eingeladen. Die Ad-
ressensuche gestaltet sich schwierig, deshalb 
bitten wir um Ihre Mithilfe bei der Suche nach 
Ihren Jahrgangsteilnehmern. Melden Sie sich 
bitte an und sagen Sie die Termine gerne wei-
ter. Die Feier findet wie folgt statt: für Kirchspiel 
Kirchscheidungen: 14. Mai in Burgscheidungen 
ub 14:00 Uhr; Kirchspiel Gleina um 04.06. ab 
11:00 Uhr; Kirchspiel Laucha um 14:00 Uhr.

ANZEIGEN-SERVICE
Telefon:
0345 565 2266

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr
Sa. 7 – 12 Uhr
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Evangelisches Pfarramt Bad Bibra
Pfarrerin A. Heuer
Domberg 9, 06647 Bad Bibra

Sprechzeit: dienstags 9.00 – 13.00 Uhr
Tel.: 034465-20433
E-Mail: pfarramtbadbibra@t-online.de

Evangelisches Pfarramt Nebra
Pfarrer Michael Röpke, Pfarrgasse 6
06642 Nebra (Unstrut)
Tel.: 034461/22262
Fax: 034461/22263
E-Mail: pfarramt.nebra@t-online.de

Bürozeiten:
Dienstag 9:00 – 11:00 Uhr
Tel.: 034461-22265

Sprechzeiten des Pfarrers:
Di. 9:00 - 11:00 Uhr, Do. 17:00 - 19:00 Uhr
Regionalkantor Gerhard Schieferstein
Reinsdorfer Straße 23, 06638 Karsdorf
Tel.: 03 44 61 / 56 94 59

Katholische Pfarrei 
„St. Bruno von Querfurt“
06268 Querfurt, Johannes-Schlaf-Str. 6
Pfarrbüro: Frau Anja Gräbe 
Öffnungszeiten: Do. 8.30 – 11.30 Uhr
Tel.: 034771/2 41 59
Fax: 034771/73471
Internet: www.bruno-von-querfurt.de
E-Mail:
querfurt.st-bruno@bistum-magdeburg.de

Konto: IBAN: DE 67 8005 3762 3710 0039 10
(Saalessparkasse)

Pfarrerleitung: ab 1.10.2022
Pfarrer Jörg Bahrke Tel.: 03464/5 44 83 70
Herr Peter Home Tel.: 0160/1 54 48 18  
Herr Martin Mücke-Freihofer

Tel.: 0178/3 57 17 70

Gemeindeassistent: Herr Tim Wenzel,
Tel.: 0178/3 31 76 05;
E-Mail: tim.wenzel@bistum-magdeburg.de 

Samstag, 01.04.2023
Nebra 18.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 02.04.2023
Röblingen 18.00 Uhr  Eucharistiefeier mit 

Palmenweihe
Rothen- 14.00 Uhr Kleine Wanderung
schirmbach 16.00 Uhr  Ökumenische Andacht 

in der Autobahnkirche
Donnerstag, 06.04.2023
Röblingen 19.00 Uhr  Eucharistiefeier, 

anschl. Agape und 
Ölbergstunde

Freitag, 07.04.2023
Querfurt 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
Röblingen 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
Nebra 15.00 Uhr Andacht
Samstag, 08.04.2023
Querfurt 21.00 Uhr  Osternachtsfeier
Sonntag, 09.04.2023
Querfurt 10.00 Uhr  Eucharistiefeier
Montag, 10.04.2023
Röblingen 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Nebra 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 15.04.2023
Nebra 18.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 16.04.2023
Röblingen 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 23.04.2023
Querfurt 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 29.04.2023
Nebra 18.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 30.04.2023
Röblingen 10.00 Uhr Eucharistiefeier

www.unseregrueneglasfaser.de

BESUCHEN 
SIE UNSEREN
INFOSTAND!

DIE ZUKUNFT STEHT 
VOR DER TÜR.
Sichern Sie sich Ihren Glasfaseranschluss
für zuhause mit Unsere Grüne Glasfaser!

Die Vorbereitungen zum Glasfaserausbau in Gleina
schreiten in vollem Tempo voran. Um Sie über die 
Glasfasertechnologie sowie die verfügbaren Tarife 
zu informieren, findet am 11.4.2023 von 14 bis 19 Uhr 
in der Gemeinde, Hauptstraße 47 in Gleina ein 
Infostand statt.

Unsere Vertriebsmitarbeiterin Dunja Wickleder berät 
Sie gerne. Vereinbaren Sie gleich einen Termin 
unter 0176 65 29 49 87.

Wir freuen uns auf Sie!

GUTER RAT 
IST NICHT 
TEUER

Täglich Ratgeberseiten 
in Ihrem Naumburger 
Tageblatt

§GUTER RAT 
IST NICHT 
TEUER

Täglich Ratgeberseiten 
in Ihrem Naumburger 
Tageblatt

§

SIE ZIEHEN UM? WIR KOMMEN MIT!
Der Umzugs-Service des Naumburger Tageblattes

Telefon:
0345 565 5454

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr 
Sa. 7 – 12 Uhr
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BAUTISCHLEREI
TREPPENBAUBETRIEB

K N O B L A U C H
Qualität seit 1899

Steinburg 9a
06647 Finneland/
OT Steinburg
Tel. 03 44 65/2 05 28
Mobil 01 71/2 45 91 21
Fax 03 44 65/2 06 71
info@treppenbau-tischlerei.com
www.treppenbau-tischlerei.com

Fachpartner von

• Treppenbau und Treppensanierung
• Treppenstufenbeleuchtung für neue & vorhandene Stufen

• Fenster und Türen aus Holz, Kunststoff und Aluminium
• Innenausbau, Rollladen, Rolltore, Hof- und Garagentore

Sachverständigenbüro

Dachdeckermeister

Ich gehe in den
Ruhestand

Aufgrund meiner Geschäftsaufgabe 
zum 31. März 2023
sage ich meiner gesamten Kundschaft

VIELEN DANK
für die über 30 Jahre lange Treue und 
das entgegengebrachte Vertrauen, für 
die netten Gespräche und lieben Worte 
sowie für eine unvergessliche Zeit.

Ihre Astrid Hoffmann

������������ ��� ���������� ���� ���

Telefon: 03 46 72/9 36 88 An der Golle 4a
Funk: 01 73/3 61 74 97 06642 Kaiserpfalz

OT Memleben
E-Mail: harald.gorn@t-online.de

• Einbau von Zisternen und biologischen Kleinklär-
anlagen • Klärgrubenumbindung
• P�asterarbeiten aller Art (Naturstein/Betonstein)
• P�asterreinigung • Hofgestaltung

06632 Freyburg - Markt 7

( (03 44 64) 2 73 34

ü www.optik-grosse.de

Mo. 08:00 - 13:00 Uhr

Di. bis Fr. 08:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Tannengärten 14 • 06636 Laucha • Tel. 034462/20384 • Fax 034462/61035
 0176/12203841

Aufs Dach – nur einen vom Fach!

Reinhard Huche
Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

GmbH & Co. KG

– Steildächer
– Flachdächer
– Schornsteine
– H
– K

– Neubau
– Sanierung
– Asbestplatten-
demontage

– Gerüstbau

Sie wollen Ihr Haus verkaufen?
Wir beraten Sie gern kostenlos und unverbindlich.

Vertrauen Sie auf unsere 33 Jahre Erfahrung 
im Immobilienverkauf.

100 % kostenlose Wertüberermittlung
im Rahmen des Verkaufs

Immobilienbüro 
Petra Höhne 

www.hoehne-immobilien.de
Tel.: 034771-22870 • Mobil: 0172-3483149

im Rahmen des Verkaufs

www.hoehne-immobilien.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer
Fenster- und Türenwelt.

Auf 1.000 m² können Sie Ihre neuen Fenster
und Türen erleben und anfassen!

Fenster- und Türenwelt
Buttstädter Str. 44
99510 Apolda
Tel.: 03644/507960

www.Integral-Fenster.de

und Türen erleben und anfassen!

schneller und
preiswerter
Zuschnitt von
Fenster-
bänken
und
Treppen-
stufen
� Teutschenthal 034601 22474
� Querfurt 034771 739168
� Mücheln 034632 23344
www.strecker-natursteine.de
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GEÖFFNET VON MONTAG BIS FREITAG 08.30 – 15.00 UHR

24  H T E L E F O N I S C H E R R E I C H B A R
034771 -6210 • 0151 -40409030

Bestat tung

Fach oHG

Friedhofs tr .  12

06268 Querfurt

•  ER D-,  FEUE R-,  SE E- & 
FR I E D W A L D B E S T A T T UNGE N

• ER L E D IG U NG D I V E R S E R
FO R MA L I T Ä T E N

• E I GE N E R TR A UE R R A U M

BE S T A T T UNGF A C H-QUE R F UR T@G M X.D E

Auch in der

Trauer gibt es

Licht

  Bestattungshaus

  An der Finne GbR

Bestattungshaus An der Finne GbR

Badeplatz 3     
06647 Bad Bibra

24h telefonisch erreichbar:

Tel.: 034465  851001
E-Mail: finnebestattung@gmx.de
www.BestattungshausAnderFinne.de

– Bestattungen aller Art
– Trauerreden
– Trauerfloristik
– Erledigung sämtl. Formalitäten
– Bestattungsvorsorge
– Tag- und Nachtbereitschaft

Eigene Trauerhalle und Trauercafé.

Büro Laucha
Glockenmuseumstr. 24

Tel. 03 44 62-30 90, Fax -3 09 19
Büro Freyburg, Jahnplatz 7

Tel. 03 44 64-2 80 57
www.Bestattungen-Axel-Schmidt.de 

Bestattungen & Floristik

Waldbestattung im RuheForst® Marienthal

www.RuheForst.de

Ruhe finden im Herzen des Waldes, im Wandel der Jahreszeiten,
im Einklang mit der Natur.

RuheForst® Marienthal 
Kastanienallee 13 | 06648 Eckartsberga OT Marienthal 
Tel.: 034467 2798-70 | Mail: info@ruheforst-marienthal.de 
www.ruheforst-marienthal.de www.RuheForst.de


Sparkasse

Burgenlandkreis
in Vertretung der LBS IMMOBILIEN GMBH

Verkaufen Sie keine Immobilie, 
bevor Sie mit mir gesprochen haben.Geben Sie den Verkauf Ihrer Immobilie in die Hände des Marktführers.

Unsere Immobilienexpertin

Telefon 03441 727-2722
Mobil    0175 2938416
E-Mail   karen.helbig@
               spk-burgenlandkreis.de

Karen Helbig
Immobilienmaklerin
in Vertretung der LBS IMMOBILIEN GMBH

Johann-Gutenberg-Straße 1
06618 Naumburg

NOTAR
Stephan Baron von der Trenck

Sprechtage Nebra und Freyburg
Der Sprechtag in Nebra fi ndet im Rathaus

der Stadt Nebra , Promenade 13, statt.

Der Sprechtag in Freyburg fi ndet im ANISIUM der 
Winzervereinigung, Querfurter Str. 10, statt.

Der Zugang ist barrierefrei.

Die Termine werden im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde bekanntgegeben.

Telefonische Terminvereinbarung
über unser Büro in Naumburg.

Wir helfen Ihnen gerne!

Lindenring 47 A · 06618 Naumburg (Saale)
Telefon: 0 34 45 / 2 61 43

www.notar-trenck.de · info@notar-trenck.de
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Herrengarten 24 • Herrengosserstedt
Telefon: 03 44 67 21 50 9 • Fax: 03 44 67 61 0 32

www.naturstein-brandt.de • info@naturstein-brandt.de

• Fensterbänke
• Treppen
• Mauerabdeckung
• Boden
• Sockelverkleidung
•Waschtische
• Küchenarbeitsplatten

Fachgeschäft  Freyburg, Kirchstraße 2

06632 Freyburg,  Tel.: (034464)665915

Mo. -Fr: 6.00 - 17.00 Uhr  

Sa: 6.00 - 11.00 Uhr

So.:          7.00- 10.00 Uhr

Backstube und Stammgeschäft

Dr.-Wilhelm-Külz Str. 35, 06249 Mücheln, 

Tel.: (034632)2 23 32

Unser Brot des Monats:     Bärlauchlaib

Bärlauch ist nicht nur bei Bären beliebt. Allium Ursum war schon bei den Germanen und Kelten als Heilpflanze bekannt. Bei unserem 

Bärlauchlaib  deutet bereits die runde Form mit der gemaserten Krustenoberfläche auf etwas Besonderes hin. Dieser Eindruck findet im 

Geschmack durch die wohldosierte Bärlauchzugabe seine Vollendung. Nach Auffassung der Volksmedizin ist Bärlauch gut für Magen und Darm, 

reinigt Nieren und Blase, entgiftet den Körper. Es soll Prostatabeschwerden lindern, ebenso wie Rheuma und Hautleiden. Sein duftendes 

schwefelhaltiges Öl entlastet Galle und Leber und unterstützt dadurch das Verdauen fetter Speisen. Unser Bärlauchlaib wird als 

Weizenmischbrot verkauft, es enthält im Getreideanteil 60% Weizen- und 40% Roggenmehl. Weitere Bestandteile sind unser backstubeneigener 

Sauerteig, Wasser, Bärlauchpesto ( Bärlauch in pflanzlichem Öl), Meersalz und frische Backhefe.  Frisch gekauft bei uns, Ihrem " Bäcker des 

Vertrauens" schmeckt der Bärlauchlaib am Besten. Richtig gelagert, bleibt die Frische jedoch gut zwei Tage erhalten. Leicht getoastet,  entfaltet 

er auch am dritten Tag sein volles Aroma.  

Als "Brot des Monats" kostet der Bärlauchlaib 3,40 € /500g.

Unsere  Angebote des Monats:

03.- 08.04. - Osterhasen aus Quarkteig St. 1,35€

11.- 15.04. - Schlemmerapfel Quadrat 2,90€

17.- 22.04. - Mohnschnecke  St. 1,45€

24.- 29.04. - Muffins in der Waffel  St. 1,60€

Osterhasen aus Quarkteig, 

Osternester, Osterlämmer, 

festlich dekorierte Gebäcke,

alle liebevoll hergestellt 

in unserer Backstube, 

verschönern Ihnen die Osterzeit

Haushaltsauflösung
Entrümpelung, Beräumung
günstig, schnell, zuverlässig • mit Wertanrechnung

 01520 1729657
Tel. 03445 7387985
Mail T.Lampert@lampert.de
Hans Thomas Lampert 
Spechsart 23 • 06618 Naumburg

Haushaltsauflösung
Entrümpelung, Beräumung
günstig, schnell, zuverlässig • mit Wertanrechnung

 01520 1729657
Tel. 03445 7387985
Mail T.Lampert@lampert.de
Hans Thomas Lampert 
Spechsart 23 • 06618 Naumburg

Haushaltsauflösung
Entrümpelung, Beräumung
günstig, schnell, zuverlässig • mit Wertanrechnung

 01520 1729657
Tel. 03445 7387985
Mail T.Lampert@lampert.de
Hans Thomas Lampert 
Spechsart 23 • 06618 Naumburg

Entrümpelung
Haushaltsauflösung

günstig•zuverlässig•mit Wertanrechnung

Mähroboter

www.kraemer-laucha.de
Ziegelohring 3 · 06636 Laucha · Tel. 034462 22204

Beratung, Planung, Verkauf,
Installation, Wartung, Reparatur Große Ziegelohstraße 14

06636 Laucha (Unstrut)
Tel.: 03 44 62 / 2 01 60 · Fax: 2 01 61

tischlerei-woelbling@web.de
www.tischlerei-woelbling.de 

Meisterbetrieb seit 1892

www.grabmale-brandt.de
� 03 44 67 / 40 2 33

HerrengosserstedtTechniker- & Meisterbetrieb




